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Aktuelle Steuerinformationen 04/2017

Kanzleiexemplar © Deubner Verlag Köln
1.  Steuertermine Mai 2017

10.05. Umsatzsteuer
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

15.05. Gewerbesteuer**
Grundsteuer**

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.05. bzw. 18.05.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen
und Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für April 2017; ** Vierteljahresrate an die 
Gemeinde]

Quelle: -

Fundstelle:

Information für: -

zum Thema: -

2.  Steuerhinterziehung: Bundesregierung sagt Briefkastenfirmen den Kampf an

Die Veröffentlichung der "Panama Papers" im April 2016 löste eine rege Diskussion über die
Steuerumgehung mittels - meist im Ausland angesiedelter - Domizilgesellschaften
(Briefkastenfirmen) aus. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die in den jeweiligen Sitzstaaten
formal errichtet werden und rein rechtlich zwar existieren, in diesen Staaten jedoch gar keine
wirtschaftliche Aktivität entfalten.

Um Rückschlüsse auf den wahren Inhaber zu verhindern, werden die Firmen teils von nur zum
Schein tätigen Personen oder Gremien geleitet und durch rechtliche Konstruktionen stark
verschachtelt. Die eigentlichen unternehmerischen Entscheidungen werden von nach außen
unsichtbaren Dritten getroffen. Diese Domizilgesellschaften dienen meist der Verschleierung von
Vermögensverhältnissen, Zahlungsströmen bzw. wirtschaftlichen Aktivitäten und letztlich auch der 
Steuerumgehung.

Ende 2016 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die
Möglichkeiten der Finanzbehörden zur Bekämpfung dieser Steuerumgehung verbessern soll. Er sieht
unter anderem folgende Maßnahmen vor:
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Bestehende Anzeigepflichten über den Erwerb bestimmter Beteiligungen an ausländischen
Gesellschaften sollen vereinheitlicht und erweitert werden. So sollen Steuerpflichtige künftig
auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen in Drittstaaten (außerhalb der EU) beim Finanzamt anzeigen müssen,
wenn sie diese unmittelbar oder mittelbar beherrschen. Verstoßen sie gegen diese
Anzeigepflicht, kann dies nicht nur mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 EUR geahndet
werden. Auch soll das Finanzamt länger Zeit haben, ihren Steuerbescheid zu ändern. 
Finanzinstitute sollen verpflichtet werden, von ihnen hergestellte oder vermittelte
Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaaten-Gesellschaften unter
bestimmten Voraussetzungen dem Finanzamt mitzuteilen. Auch diese Pflichtverletzung kann
mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Das steuerliche Bankgeheimnis soll abgeschafft und sogenannte Sammelauskunftsersuchen
sollen gesetzlich ermöglicht werden. Dabei wendet sich das Finanzamt beispielsweise an eine
Bank und fragt nach den Namen von Kunden, die einen bestimmten steuerlichen Tatbestand
erfüllen (z.B. Zuteilung von Bonusaktien). 
Die Möglichkeiten der Finanzverwaltung zum sogenannten Kontenabruf sollen erweitert
werden, um ermitteln zu können, ob ein Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder
wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos bzw. Depots einer natürlichen Person,
Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz,
gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung im Ausland ist. 
Kreditinstitute sollen im Rahmen der Legitimationsprüfung auch das steuerliche
Identifikationsmerkmal des Kontoinhabers, jedes anderen Verfügungsberechtigten und jedes
anderen wirtschaftlich Berechtigten erheben und aufzeichnen. 
Der Katalog der Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung soll um die fortgesetzte
Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu beherrschten
Drittstaaten-Gesellschaften erweitert werden. Die Zahlungsverjährungsfrist in
Steuerhinterziehungsfällen soll sich von fünf auf zehn Jahre verlängern.

Das Gesetzgebungsverfahren soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2017 abgeschlossen
sein und die Maßnahmen sollen bereits nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Wir
werden Sie nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch einmal umfassend über die
Änderungen informieren.

Quelle: Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften, Regierungsentwurf v. 21.12.2016

Fundstelle: BR-Drucks. 816/16

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten

3.  Demographischer Wandel: Bundesregierung will betriebliche Altersversorgung stärker fördern

Kurz vor Weihnachten 2016 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Förderung der
betrieblichen Altersversorgung auf den Weg gebracht. Damit will sie insbesondere auf den
demographischen Wandel reagieren, angesichts dessen die private und betriebliche Altersvorsorge
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immer mehr Bedeutung gewinnt. Unter anderem sind folgende Maßnahmen vorgesehen, die
überwiegend ab 2018 greifen sollen:

1. Beitragszusagen statt fester Rentenzusagen

Zur Entlastung der Arbeitgeber von den Haftungsrisiken für Betriebsrenten soll es künftig
möglich sein, auf der Grundlage von Tarifverträgen reine Beitragszusagen einzuführen. Für
diesen Fall sind auch keine Mindest- bzw. Garantieleistungen mehr vorgesehen. 
Die einschlägigen Tarifverträge sollen auch für nichttarifgebundene Arbeitgeber und
Beschäftigte gelten können.

2. Sozialrechtliche Rahmenbedingungen

Sowohl in der Grundsicherung im Alter als auch bei Erwerbsminderung oder bei der
ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge sollen freiwillige
Zusatzrenten wie Betriebs- und Riester-Renten künftig bis zu 202 EUR monatlich
anrechnungsfrei bleiben. Dies soll insbesondere Geringverdienern den Aufbau einer
betrieblichen Altersversorgung ermöglichen. 
Über den Arbeitgeber organisierte Riester-Renten sollen in der Verrentungsphase künftig
ebenfalls beitragsfrei in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sein.

3. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen

Die Grundzulage für die Riester-Rente soll von 154 EUR auf 165 EUR steigen. Das sind zwar
nur 11 EUR im Jahr, aber die können Sie sich als Versicherter beim Riester-Vertrag sparen,
ohne die maximale Förderung bzw. den höchsten Steuerabzug zu gefährden. 
Um Geringverdiener zu unterstützen, soll ein neues steuerliches Fördermodell für zusätzliche
Beiträge des Arbeitgebers in die betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers eingeführt
werden. Der Förderbetrag beträgt 30 % und soll durch Verrechnung mit der vom Arbeitgeber
abzuführenden Lohnsteuer ausgezahlt werden. Der Förderbetrag soll Beschäftigten mit einem
Bruttoeinkommen von bis zu 2.000 EUR pro Monat zur Verfügung stehen. Für Beiträge von
mindestens 240 EUR bis höchstens 480 EUR im Kalenderjahr beträgt der Förderbetrag somit 72
EUR bis 144 EUR. Haben Sie als Arbeitgeber Beschäftigte mit entsprechendem
Bruttoarbeitslohn, beraten wir Sie gerne über die neue Fördermöglichkeit. 
Bisher konnten bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung
steuer- und abgabenfrei in eine betriebliche Altersversorgung eingezahlt werden. Dieser
Höchstbetrag soll auf 8 % angehoben werden.

Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Sommer 2017 werden wir Sie noch einmal
ausführlich über die Inhalte des Gesetzes und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
informieren.
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Quelle: Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung
anderer Gesetze, Regierungsentwurf v. 21.12.2016

Fundstelle: BR-Drucks. 780/16

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten

4.  Managementbeteiligung: Veräußerungsgewinn gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn

Um leitende Mitarbeiter zu motivieren und an das eigene Unternehmen zu binden, reichen Firmen
mitunter Managementbeteiligungen an ihre Führungskräfte aus. Veräußerungsgewinne, die ein
Mitarbeiter aus einer solchen Kapitalbeteiligung erzielt, müssen nach einem neuen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) nicht zwangsläufig als Arbeitslohn versteuert werden.

Im vorliegenden Fall hatte sich ein Arbeitnehmer aus dem mittleren Management über ein solches
Programm an seinem Arbeitgeber beteiligt. Hierzu hatte er im Jahr 2003 eine marktgerechte Einlage
von 107.000 EUR erbracht, so dass er zu 24,79 % an einer Beteiligungsgesellschaft beteiligt war, die
wiederum Anteile an dem Arbeitgeber des Mitarbeiters erwarb. Kurze Zeit später trat eine
Investorengruppe auf den Plan, die sämtliche Anteile aufkaufte. In diesem Zuge veräußerte auch die
Beteiligungsgesellschaft ihre Anteile an dem Arbeitgeber, so dass dem Mitarbeiter im Jahr 2004 ein
anteiliger Veräußerungserlös von 574.000 EUR ausgezahlt wurde.

Das Finanzamt des Managers erfasste die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und den
Anschaffungskosten der Beteiligung als steuerpflichtigen Arbeitslohn, vor dem BFH konnte der
Manager jedoch eine Einstufung des Anteilsverkaufs als nicht zu besteuerndes privates
Veräußerungsgeschäft durchsetzen.

Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass kein Arbeitslohn vorliegt, wenn ein Vorteil durch
eigenständige, vom Arbeitsverhältnis unabhängige Sonderrechtsbeziehungen veranlasst ist. Dies ist
der Fall, wenn dem Vorteil andere Erwerbsgrundlagen zugrunde liegen als die Nutzung der eigenen
Arbeitskraft des Arbeitnehmers. Hiervon war vorliegend auszugehen, weil der Arbeitnehmer sein
Kapital als eigenständige Erwerbsgrundlage zur Einkünfteerzielung genutzt hatte, so dass die
laufenden Erträge aus seiner Managementbeteiligung kein Arbeitslohn, sondern Kapitaleinkünfte
waren. Für die Veräußerung der Kapitalbeteiligung müssen in diesem Fall die allgemeinen
einkommensteuerlichen Regelungen zu Veräußerungsvorgängen angewandt werden, so dass der
vorliegende Anteilsverkauf ein privates Veräußerungsgeschäft war, das jedoch wegen der
abgelaufenen einjährigen Spekulationsfrist nicht besteuert werden durfte. Der Wertzuwachs von
mehreren hunderttausend Euro blieb beim Manager im Ergebnis somit komplett ohne Steuerzugriff.

Hinweis: Nach dem Urteil ist ein Veräußerungsgewinn aus einer Managementbeteiligung nicht allein
deshalb dem Arbeitslohn zuzurechnen, weil die Beteiligung von einem Arbeitnehmer der
Unternehmensgruppe gehalten wird und nur leitenden Mitarbeitern offensteht. Auch der Umstand,
dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Ausschluss aus dem Beteiligungsprogramm
vorgesehen ist, rechtfertigt nach Gerichtsmeinung für sich allein noch keine Annahme von 
Arbeitslohn.
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Quelle: BFH, Urt. v. 04.10.2016 - IX R 43/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

5.  Bruttolistenpreis: Bei einem ausländischen Auto kann geschätzt werden

Als Unternehmer genießen Sie vielleicht auch den Luxus, ein sowohl privat als auch betrieblich
genutztes Auto vom Betrieb bezahlen zu lassen. Der Haken bei der Sache ist, dass die private Nutzung
quasi eine Verwendung von Betriebsvermögen und damit ein Vorteil ist, der für steuerliche Zwecke
bewertet werden muss. Das führt zu einem höheren Betriebsgewinn und entsprechend höheren Steuern.

Obwohl elektronische Fahrtenbücher den Aufwand bei der Erfassung der Privatnutzung mittlerweile
sehr verringern, wird vielfach auf sie verzichtet. Stattdessen wird die pauschale Methode gewählt: der
Ansatz der Privatnutzung als 1 % des Bruttolistenpreises inklusive Umsatzsteuer bei der Erstzulassung des 
Fahrzeugs.

Doch die Methode hat manchmal so ihre Tücken, wie das Finanzgericht Niedersachsen (FG) kürzlich
feststellte. Hier hatte ein Unternehmer seinen Ford Mustang Shelby GT 500 Coupe nicht nur betrieblich,
sondern auch privat genutzt. Den Bruttolistenpreis als Basis der 1-%-Regelung setzte er mit dem in Euro
umgerechneten amerikanischen Listenpreis an. Denn den Ford konnte man in Deutschland in keiner
"Preisliste" finden. Er wurde hier gar nicht zum Verkauf angeboten. Auf diese Berechnung ließ sich das
Finanzamt jedoch nicht ein und setzte den tatsächlich bezahlten Kaufpreis als Schätzgrundlage für den
Bruttolistenpreis an - ein Unterschied von knapp 30.000 EUR.

Das FG hieß keine der beiden Ansätze gut. Vielmehr hielt es den Kaufpreis beim Importeur für eine
geeignete Schätzgröße. Denn dieser beinhaltete auch die Umrüst- und Überführungskosten, die für eine
Zulassung des Fahrzeugs in Deutschland unumgänglich waren. Nur mit einer Schätzung anhand des
Importeurpreises kommt man relativ nah an einen theoretischen inländischen Bruttolistenpreis heran. Der
ausländische Bruttolistenpreis ist für Steuerfragen in Deutschland grundsätzlich unbeachtlich.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 16.11.2016 - 9 K 264/15, Rev. (BFH: III R 20/16)

Fundstelle: www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

6.  Umsatzsteuer-Vorauszahlung: Wenn sich die Frist auf den 12.01. des Folgejahres verschiebt

Einnahmenüberschussrechner müssen bei der steuerlichen Gewinnermittlung einerseits das Zu- und
andererseits das Abflussprinzip beachten. Nach dem Zuflussprinzip sind Einnahmen demjenigen
Kalenderjahr zuzuordnen, in dem sie zugeflossen sind. Korrespondierend müssen Ausgaben nach dem
Abflussprinzip in dem Kalenderjahr angesetzt werden, in dem sie geleistet wurden. Sofern das
Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, sind alle Vorgänge, die sich zwischen dem 01.01. und dem
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31.12. auf dem Bankkonto ereignen, für das Steuerjahr bedeutsam. Zahlungen bis zum 31.12. des
Vorjahres oder ab dem 01.01. des Folgejahres beeinflussen das Jahresergebnis dagegen nicht - in der 
Regel.

Bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben ist ein Unter- oder Überschreiten der
Jahresgrenzen um zehn Tage allerdings noch unschädlich (gesetzliche Ausnahme). Beispielsweise wird
eine Mietzahlung, die Ende Dezember fällig ist und dem Vermieter erst am 09.01. des Folgejahres
zufließt, steuerlich noch in das Ergebnis des alten Jahres hineingerechnet. Ebenfalls als wiederkehrende
Zahlung gilt die Umsatzsteuer-Vorauszahlung. Sofern die letzte Vorauszahlung für das alte Jahr bis zum
10.01. des Folgejahres fällig ist und entrichtet wird - hierbei ist der Abflusszeitpunkt entscheidend -, gilt
diese noch als Betriebsausgabe des alten Jahres (Abflussfiktion).

Über eine Besonderheit bei der Umsatzsteuer-Vorauszahlung hat letztens das Finanzgericht Sachsen
(FG) entschieden. Im Streitjahr hatte sich durch die Feiertags- und Wochenendregel die Fälligkeit der
Vorauszahlung auf den 12.01. verschoben. Die Zahlung war zwar am 09.01. vom Konto der
Unternehmerin abgeflossen, aber das Finanzamt lehnte den Abzug im alten Jahr trotzdem ab. Es
argumentierte, dass die Abflussfiktion nur anwendbar sei, wenn sowohl Zahlung als auch Fälligkeit in den
Zehntageszeitraum fielen.

Zu Unrecht, wie das FG schließlich klarstellte. Zumindest in diesem speziellen Fall ist allein der
Zahlungsabfluss ausschlaggebend, nicht die verschobene Fälligkeit der Zahlung. Daher gehört die
Umsatzsteuer-Vorauszahlung der Unternehmerin - trotz der nach dem 10.01. liegenden Fälligkeit - als
Betriebsausgabe noch in das Vorjahr.

Hinweis: Hätte die Unternehmerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung erst am 12.01. - also zum
tatsächlichen Fälligkeitszeitpunkt und also nach dem 10.01. - entrichtet, hätte sie den
Betriebsausgabenabzug erst im Folgejahr geltend machen können.

Ein ähnlicher Fall ist bereits beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig. Es bleibt zu hoffen, dass die
Rechtssicherheit nach dem BFH-Urteil wiederhergestellt ist. Wir informieren Sie dann erneut.

Quelle: FG Sachsen, Urt. v. 30.11.2016 - 2 K 1277/16, Rev. (BFH: III R 1/17)

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

7.  Kirchensteuer: Sonderausgabe auch bei Kapitalerträgen?

Zahlen Sie Kirchensteuer? Dann wissen Sie bestimmt, dass diese als Sonderausgabe Ihr zu
versteuerndes Einkommen mindert, denn die Kirchensteuer zählt zu den gesetzlich begünstigten
Privatausgaben. Aber nicht nur auf die Einkommensteuer wird Kirchensteuer von 8 % oder 9 % berechnet.

Bei Kapitalerträgen behalten die Geldinstitute neben der Kapitalertragsteuer auch Kirchensteuer ein,
um sie an das Finanzamt abzuführen. (Da die Kapitalertragsteuer für bestimmte Kapitaleinkünfte
abgeltende Wirkung hat, wird sie auch als Abgeltungsteuer bezeichnet.) Im Unterschied zum ersten Fall
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gilt hier jedoch ein Abzugsverbot: Die Kirchensteuer, die auf Basis der Kapitalertragsteuer ermittelt wird,
darf nicht als Sonderausgabe abgezogen werden. Denn bei der Abgeltungsteuer wird die Kirchensteuer
bereits bei der Ermittlung um 25 % reduziert - fällt also niedriger als 8 % oder 9 % aus. Und eine doppelte
Begünstigung ist gesetzlich nicht zulässig.

Kapitalertragsteuer behalten nicht nur Geldinstitute ein. Auch eine GmbH muss bei Ausschüttungen
an ihre Gesellschafter Kapitalertragsteuer einbehalten - und bei kirchensteuerpflichtigen Gesellschaftern
zudem Kirchensteuer. Ein Gesellschafter aus Nordrhein-Westfalen beantragte im Rahmen seiner
Einkommensteuererklärung, dass die Kirchensteuer, die auf seine Ausschüttung einbehalten worden war,
als Sonderausgabe berücksichtigt werde. Und das Finanzgericht Düsseldorf (FG) gab ihm recht.

Warum? Für den Gesellschafter war die Ausschüttung gar kein Kapitalertrag im eigentlichen Sinne
und auch die Kapitalertragsteuer war somit keine. Denn die Gesellschaftsanteile waren für ihn
Betriebsvermögen seines gewerblichen Betriebs. Daher waren auch die Kapitalerträge gewerbliche
Einkünfte. In der Konsequenz wurde die Ausschüttung nicht der Kapitalertragsteuer, sondern der ganz
normalen tariflichen Besteuerung unterworfen. (Die bereits gezahlte Kapitalertragsteuer wird in einem
solchen Fall auf die Einkommensteuer angerechnet.) Daher griff auch das Abzugsverbot nicht. Die
abgeführte Kirchensteuer durfte als Sonderausgabe das übrige zu versteuernde Einkommen des
Gesellschafters mindern.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 16.11.2016 - 15 K 1640/16 E, NZB (BFH: X B 172/16)

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

8.  Geburtstag eines Geschäftsführers: "Rustikale" Feier im Betrieb ist absetzbar

Wenn Arbeitnehmer die Kosten für eine Geburtstagsfeier im beruflichen Kontext als
Werbungskosten abrechnen, beißen sie bei Finanzämtern und Steuergerichten häufig auf Granit. Grünes
Licht für einen Kostenabzug hat der Bundesfinanzhof (BFH) allerdings im Fall eines Geschäftsführers
einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft aus Rheinland-Pfalz gegeben: Der Mann hatte anlässlich
seines 60. Geburtstages sämtliche Mitarbeiter und "seinen" Aufsichtsratsvorsitzenden an einem
Freitagnachmittag in die Werkstatthalle des Betriebes eingeladen. Die Kosten der Geburtstagsfeier von 35
EUR pro Person rechnete der Geschäftsführer später als Werbungskosten in seiner
Einkommensteuererklärung ab.

Ob die Kosten einer Feier privat (= nicht abziehbar) oder beruflich (= abziehbar) veranlasst sind,
muss nach dem Urteil anhand folgender Kriterien überprüft werden:

Anlass der Feier: Von erheblichem Gewicht für die steuerliche Behandlung der Feierkosten ist
der Anlass der Feier. Gleichwohl kann eine berufliche Veranlassung auch bei einem privaten
Feieranlass wie einem Geburtstag gegeben sein, wenn andere Umstände der Feier hierfür
sprechen. 
Gastgeber und Ort der Veranstaltung: Steuerlich relevant ist zudem, wer als Gastgeber auftritt,
wer die Gästeliste bestimmt und an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet. 
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Gäste: Ein besonderes Augenmerk muss bei der Prüfung der Kostenveranlassung auf die Frage
gelegt werden, nach welchen Kriterien die Gästeliste zusammengestellt worden ist. Werden
Arbeitskollegen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieblichen Einheit (z.B. Abteilung)
oder nach ihrer Funktion (z.B. Außendienstmitarbeiter) eingeladen, legt diese Eingrenzung den Schluss
nahe, dass die Kosten für diese Gäste beruflich veranlasst und damit abziehbar sind. Werden hingegen nur
ausgesuchte Arbeitskollegen eingeladen, spricht dies dafür, dass diese Personen aufgrund
freundschaftlicher Kontakte eingeladen wurden, was wiederum eine private Veranlassung nahelegt. 
Kosten der Feier: Bei der steuerlichen Beurteilung einer Feier ist zudem zu prüfen, ob sich die
Kosten im Rahmen vergleichbarer betrieblicher Veranstaltungen bewegt haben.

Gemessen an diesen Kriterien war die Feier im Urteilsfall so gut wie ausschließlich beruflich
veranlasst - und damit absetzbar. Zu dieser Einstufung trug bei, dass der Geschäftsführer sämtliche
Mitarbeiter eingeladen hatte und der Arbeitgeber in die Organisation der Veranstaltung eingebunden
war. Auch die maßvollen Kosten von 35 EUR pro Teilnehmer, Veranstaltungsort und -zeit sowie die
Billigung der Feier durch den Arbeitgeber sprachen nach Ansicht des BFH für einen beruflichen 
Bezug.

Hinweis: Ein weiteres Indiz für die berufliche Veranlassung der Firmenfeier war für die
Bundesrichter, dass der Geschäftsführer seinen Geburtstag zusätzlich im privaten Rahmen - und mit
deutlich höheren Kosten - gefeiert hatte.

Quelle: BFH, Urt. v. 10.11.2016 - VI R 7/16

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Einkommensteuer

9.  Betriebsveranstaltungen: BMF beantwortet Praxisfragen zur Besteuerung

Für Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Weihnachts- oder Jubiläumsfeiern sieht das
Einkommensteuergesetz seit 2015 einen Freibetrag vor: Zuwendungen, die Arbeitnehmer anlässlich
solcher Veranstaltungen vom Arbeitgeber erhalten (z.B. in Form von Speisen, Getränken,
Bühnenauftritten), können bis zu einer Höhe von 110 EUR pro Betriebsveranstaltung und Teilnehmer
steuerfrei bleiben; nur für die übersteigenden Kosten fällt (Lohn-)Steuer an.

Hinweis: Vor 2015 bestand eine Freigrenze von 110 EUR pro Betriebsveranstaltung und Teilnehmer,
so dass die kompletten Zuwendungen versteuert werden mussten, wenn die 110 EUR auch nur
geringfügig überschritten worden waren.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem Antwortschreiben an die Spitzenverbände der
deutschen Wirtschaft nun diverse Praxisfragen zur steuerlichen Behandlung von
Betriebsveranstaltungen ab 2015 beantwortet. Die drei wichtigsten Aussagen im Überblick:

Pro-Kopf-Aufteilung der Feierkosten: Das BMF weist darauf hin, dass die Gesamtkosten der
Feier zur Berechnung des 110-EUR-Freibetrags weiterhin zu gleichen Teilen auf alle bei der
Feier tatsächlich anwesenden Teilnehmer aufgeteilt werden müssen. Die Umrechnung darf nicht
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auf Grundlage der Zahl der angemeldeten Teilnehmer erfolgen.

Hinweis: Für Arbeitgeber hat diese Sichtweise den Nachteil, dass eine Betriebsveranstaltung zu
unbeabsichtigten steuererhöhenden Folgen führen kann, wenn wesentlich weniger Gäste erscheinen,
als ursprünglich angemeldet waren. Denn in diesem Fall bleiben die Kosten der Feier häufig nahezu
gleich, müssen aber auf weniger Köpfe umgerechnet werden als geplant, so dass der
110-EUR-Freibetrag schneller überschritten wird.

Einrechnung von Geschenken: Unter den Freibetrag können nur Zuwendungen fallen, die
"anlässlich" einer Betriebsveranstaltung anfallen - hierfür muss ein konkreter Zusammenhang
zwischen Geschenk und Betriebsveranstaltung bestehen. Geschenke, die allen oder einzelnen
Arbeitnehmern nur "bei Gelegenheit" einer Betriebsveranstaltung überreicht werden, sind
hingegen vom Anwendungsbereich des Freibetrags ausgeschlossen. Bei Geschenken bis 60 EUR
pro Arbeitnehmer darf der Arbeitgeber nach dem BMF-Antwortschreiben pauschal unterstellen,
dass sie "anlässlich" einer Betriebsveranstaltung zugewandt wurden und somit unter den
Freibetrag fallen. 
Behandlung von Reisekosten: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern die bei einer
Betriebsveranstaltung anfallenden Reisekosten (Fahrt- und Übernachtungskosten,
Verpflegungsmehraufwendungen) separat steuerfrei erstatten, wenn die Veranstaltung außerhalb
der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers stattfindet, der Arbeitnehmer wegen der
Betriebsveranstaltung anreisen muss und er seine An- und Abreise selbst organisiert. Das BMF
weist darauf hin, dass bei arbeitgeberseitiger Organisation der Anreise über betriebsinterne
Reisemanagementsysteme keine separate steuerfreie Reisekostenerstattung möglich ist, sondern
die übernommenen Reisekosten vom Arbeitgeber in den 110-EUR-Freibetrag eingerechnet
werden müssen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 07.12.2016 - IV C 5 - S 2332/15/10001

Fundstelle:

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

10.  Übertragung der Altersversorgung: Zahlung zur Anrechnung von Dienstzeiten ist als
Werbungskosten abziehbar

Wird einem Arbeitnehmer eine Altersversorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen zugesagt und
leistet er im Zuge eines Arbeitgeberwechsels eine Ausgleichszahlung, um die Anrechnung von
geleisteten Dienstzeiten beim neuen Arbeitgeber zu erreichen, so ist dieser Betrag als
Werbungskosten abziehbar - das geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.

Geklagt hatte ein Sparkassenvorstand, der im Jahr 2009 zu einer anderen Sparkasse gewechselt war;
der alte Arbeitgeber hatte ihm bei Beschäftigungsbeginn eine betriebliche Altersversorgung nach
beamtenrechtlichen Grundsätzen zugesagt. Im Zuge des Arbeitgeberwechsels gingen die
Pensionsrückstellungen und die Versorgungsansprüche des Vorstandsmitglieds auf den neuen
Arbeitgeber über. Den Wert der bisher vom Vorstandsmitglied erworbenen Anwartschaft auf
Altersversorgung bezifferten die Beteiligten auf 63.893 EUR. Das Vorstandsmitglied zahlte diesen
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Betrag an seinen alten Arbeitgeber, der wiederum eine betragsgleiche Überweisung an den neuen
Arbeitgeber vornahm.

Nach Ansicht des BFH konnte das Vorstandsmitglied die Zahlung als Werbungskosten bei seinen
nichtselbständigen Einkünften abziehen. Entscheidend war für den BFH, dass sich durch die Zahlung die
ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten beim neuen Arbeitgeber und somit die künftigen (voll zu besteuernden)
Versorgungsbezüge des Vorstandsmitglieds erhöht hatten. Die Zahlung stand daher in einem
Zusammenhang mit den künftigen Versorgungsbezügen und diente der Erzielung dieser Einkünfte, was zu
den zentralen Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug gehört.

Hinweis: In der Vorinstanz hatte das Sächsische Finanzgericht einen Werbungskostenabzug
abgelehnt und erklärt, dass durch die Ausgleichszahlung eine Anwartschaft auf eine Leibrente begründet
worden sei, die bei Auszahlung nur mit dem Ertragsanteil versteuert werden müsse. Dementsprechend
sahen die Finanzrichter die Ausgleichszahlung als steuerlich unbeachtliche Vermögensumschichtung an.
Der BFH erteilte dieser Auffassung jedoch eine klare Absage.

Quelle: BFH, Urt. v. 19.10.2016 - VI R 22/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

11.  Entfernungspauschale: Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel ist verfassungsgemäß

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer 0,30 EUR pro
Entfernungskilometer als Werbungskosten absetzen. Mit dem Ansatz dieser Pauschale sind sämtliche
Kosten abgegolten, die für diese Fahrtwege entstehen (z.B. Benzinkosten). Nach einem neuen Beschluss
des Bundesfinanzhofs (BFH) begegnet diese weitreichende Abgeltungswirkung keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken.

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer versucht, seine tatsächlichen Fahrtkosten
abzusetzen, die er mit einem Kilometersatz von 0,44 EUR beziffert hatte. Vor dem BFH hatte er darauf
hingewiesen, dass bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel schließlich auch die tatsächlich
entstandenen Fahrtkosten steuerlich abgerechnet werden könnten, so dass ihm ebenfalls ein solcher Abzug
zugestanden werden müsse.

Das Gericht lehnte einen tatsächlichen Fahrtkostenabzug in seinem Fall jedoch ab und erklärte, dass
es nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sachgerecht und folgerichtig ist, berufliche
Mobilitätskosten für immer wiederkehrende Fahrten zur Arbeit nur eingeschränkt über die
Entfernungspauschale zu berücksichtigen. Eine Grundrechtsverletzung konnten die Bundesrichter darin
nicht erkennen.

Nach Gerichtsmeinung verstößt es zudem nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des
Grundgesetzes, dass Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel ihre tatsächlichen Fahrtkosten für Pendelfahrten
zur Arbeit absetzen können. Diese Privilegierung ist nach Ansicht des BFH verfassungsrechtlich
unbedenklich, weil der Gesetzgeber mit ihr erkennbar umwelt- und verkehrspolitischen Zielen folgt. Sie
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ist zudem gerechtfertigt, weil öffentliche Verkehrsmittel hinsichtlich des Primärenergieverbrauchs und des
Ausstoßes von Treibhausgasen umweltfreundlicher sind als "motorisierter privater Individualverkehr".

Hinweis: Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt, kann also weiterhin nur die
Entfernungspauschale absetzen. Ein kleiner Trost bleibt aber: Ein Abzug der Pauschale ist unabhängig
davon möglich, ob man zu Fuß, mit dem eigenen Fahrzeug oder nur als Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft
seine Arbeitsstelle aufsucht. Somit kann jedes Mitglied einer Fahrgemeinschaft die 0,30-EUR-Pauschale
abziehen, obwohl die Kosten nur einmal entstehen.

Quelle: BFH, Beschl. v. 15.11.2016 - VI R 4/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

12.  Fahrten zur Arbeit: Finanzämter erkennen Unfallkosten neben der Pendlerpauschale an

Es gibt nur wenige Rechtsfragen, in denen die Finanzämter eine steuerzahlerfreundlichere Position
vertreten als der Bundesfinanzhof (BFH). Hierzu gehört die Frage nach der Absetzbarkeit von
Unfallkosten, die Arbeitnehmern auf dem Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen.

Der BFH vertritt seit 2014 die Auffassung, dass durch den Ansatz der Entfernungspauschale für die
Pendelfahrten zur Arbeit auch außergewöhnliche Kosten abgegolten sind, so dass Arbeitnehmer ihre
Unfallkosten für diese Fahrten nicht zusätzlich steuerlich abziehen dürfen.

Für die Finanzämter gilt hingegen bis heute ein Erlass des Bundesfinanzministeriums (BMF) aus dem
Jahr 2013, wonach Unfallkosten ausdrücklich neben der Entfernungspauschale als allgemeine
Werbungskosten abziehbar sind.

Hinweis: In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage aus Mai 2016 hat der Parlamentarische
Staatssekretär im BMF, Dr. Michael Meister, noch einmal diese steuerzahlerfreundliche
Billigkeitsregelung bestätigt. Ein Kostenabzug ist demnach aber nur zulässig, wenn der Unfall auf einer
Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, auf einer Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs
oder zur Abholung von Mitfahrern einer Fahrgemeinschaft geschehen ist und der Arbeitnehmer dabei
nicht unter Alkoholeinfluss gestanden hat.

Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie nur ihre selbst getragenen Unfallkosten als Werbungskosten
abrechnen können - Versicherungserstattungen mindern den abziehbaren Aufwand. Steuerlich anerkannt
werden beispielsweise selbst getragene Abschlepp- und Reparaturkosten. Im Falle eines Totalschadens
erkennen die Finanzämter aber nur den verbleibenden buchungsmäßigen Restwert des Pkws als
Werbungskosten an.

Hinweis: Sofern der Unfall während einer steuerlichen Auswärtstätigkeit (Dienstreise) des
Arbeitnehmers geschehen ist, dürfen die Kosten ebenfalls als Werbungskosten abgezogen werden. In
diesem Fall erkennt auch der BFH den steuerlichen Kostenabzug an.
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Quelle: BVL, Pressemitteilung v. 26.01.2017 - Nr. 2/2017 BT-Drs. 18/8523 v.
20.05.2016, S. 35

Fundstelle: www.nvl.de, www.bundestag.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

13.  Leiharbeitnehmer: Auch bei Versetzung "bis auf Weiteres" doppelte Fahrtkosten absetzen

Ein wesentliches Merkmal der Leiharbeit ist die Verleihung von Arbeitnehmern an unterschiedliche
Unternehmen für unbestimmte Zeit. Steuerlich bedeutete das bis Ende 2013, dass die Fahrtkosten eines
Leiharbeitnehmers zu dem Entleiher, bei dem er gerade eingesetzt war, nach den Reiskostengrundsätzen
zu Werbungskosten führten. Es ließen sich also sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt 0,30
EUR/km absetzen. Da es an einer regelmäßigen Arbeitsstätte fehlte, war nicht bloß die einfache
Entfernungspauschale zulässig, wie das bei "normalen Arbeitnehmern" der Fall ist.

Seit 2014 gibt es im Steuerrecht keine "regelmäßige Arbeitsstätte" mehr, sondern man spricht von der
"ersten Tätigkeitsstätte". Nach Auffassung der Finanzverwaltung haben Leiharbeitnehmer zwar auch keine
erste Tätigkeitsstätte, aber die Grundsätze für diese - also der Ansatz der einfachen Entfernungspauschale -
gelten trotzdem, wenn die Versetzung in einen Betrieb dauerhaft ist. So auch im Fall eines
Leiharbeitnehmers aus Niedersachsen, der von seinem Arbeitgeber "bis auf Weiteres" an einen Entleiher
ausgeliehen worden war.

Doch seine Klage gegen diese Auffassung der Finanzverwaltung hatte Erfolg. Wie das Finanzgericht
Niedersachsen (FG) festhielt, kann nämlich jeder Leiharbeitnehmer selbst für nur einen Tag "bis auf
Weiteres" zu einem Entleiher beordert werden. Würde man in einem solchen Fall - allein aufgrund der
Formulierung - ebenfalls von einer dauerhaften Versetzung ausgehen, wäre das nicht richtig und man
würde obendrein gegen das Prinzip der gleichmäßigen Besteuerung verstoßen.

Der Leiharbeitnehmer aus dem Streitfall konnte daher - obwohl er das gesamte Jahr über bei ein und
demselben Entleiher beschäftigt war und anschließend auch fest angestellt wurde - sowohl für den Hin- als
auch für den Rückweg 0,30 EUR/km als Werbungskosten geltend machen.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 30.11.2016 - 9 K 130/16, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

14.  Falschparker: Vom Arbeitgeber bezahltes Ordnungsgeld ist kein Arbeitslohn

Kennen Sie das? Sie kommen nichts Böses ahnend zu Ihrem Auto und es klebt ein Knöllchen wegen
Falschparkens hinter dem Scheibenwischer. Ein Ticket für ein privates Fahrzeug bedeutet in der Regel
kein steuerliches Problem. Aber ein Knöllchen im Rahmen einer Dienstfahrt wirft in dieser Hinsicht
etliche Fragen auf - zumindest, wenn es der Arbeitgeber bezahlt.
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So hat ein Unternehmen aus der Logistikbranche regelmäßig die Knöllchen seiner Paketzusteller
beglichen. Und geriet über die Frage, ob diese Zahlungen nicht als Lohnbestandteil versteuert werden
müssten, in Streit mit dem Finanzamt. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) kam schließlich zu dem
Ergebnis, dass es nicht so war. Im Gegensatz zum Finanzamt, welches sich auf den Bundesfinanzhof
(BFH) berufen hatte, waren die Düsseldorfer Richter nämlich der Meinung, dass es hierfür keine
rechtliche Grundlage gab.

Wollte man das Begleichen eines Knöllchens durch den Arbeitgeber als Lohnbestandteil ansehen,
müsste dadurch ein geldwerter Vorteil für den Arbeitnehmer entstehen. Das FG kam aber zu dem Schluss,
dass es im Streitfall gar keinen solchen Vorteil gegeben hatte. Ein Vorteil in diesem Sinn existiert nämlich
nur, wenn der Arbeitgeber entweder einen Aufwand des Arbeitnehmers erstattet oder eine Verbindlichkeit
desselben tilgt. Beides war beim Bezahlen der Knöllchen aber nicht der Fall.

Denn die Anhörungsbögen zur Ermittlung der Falschparker waren sämtlich an den Arbeitgeber und
Halter der Fahrzeuge gegangen. Da dieser das Ordnungsgeld fristgerecht bezahlt hatte, war das
Ordnungsgeld gegen ihn wirksam geworden und eine Anhörung der Falschparker selbst unnötig
geworden. Die Paketzusteller blieben in dem ganzen Prozess unberücksichtigt. Auch eine Verbindlichkeit
gegenüber der Gemeinde hatte nie existiert. Ein geldwerter Vorteil im oben genannten Sinn lag daher
nicht vor.

Der BFH hatte - das unterstrich das FG - diesen Sachverhalt auch gar nicht anders beurteilt. Denn in
dem Urteil, auf das sich das Finanzamt berief, ging es um gravierende Verstöße gegen Lenk- und
Ruhezeiten mit Strafen von über 3.000 EUR, aber nicht um Bagatelldelikte wie Falschparken.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 04.11.2016 - 1 K 2470/14 L, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

15.  Gewerblicher Grundstückshandel: Wann ein Mehrfamilienhaus als mehrere Objekte gilt

Als privater Grundstückseigentümer weiß man: Wenn man sein Grundstück erst zehn Jahre nach dem
Kauf wieder veräußert, dann wird der Verkaufsgewinn nicht besteuert. Anders sieht es aus, wenn man als
Unternehmer ein Betriebsgrundstück veräußert. Der Gewinn ist dann immer steuerpflichtig. In beiden
Fällen haben die Veräußerer aber eines gemeinsam: Sie kennen die steuerlichen Folgen des Verkaufs.
Ziemlich ungünstig ist es dagegen, wenn unbekannt ist, ob man seine Immobilie als Unternehmer oder
Privatperson veräußert.

So erging es einem Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, das drei Mehrfamilienhauskomplexe innerhalb
von zwei bis drei Jahren nach dem Kauf wieder veräußerte. Unstrittig war, dass der Gewinn von über
850.000 EUR versteuert werden musste. Aber nach Auffassung des Finanzamts fiel der
Veräußerungsgewinn nicht im privaten Bereich an. Denn dadurch, dass sie drei Jahre zuvor bereits ein
anderes Grundstück veräußert hatten, überschritten die Eheleute die sogenannte Dreiobjektgrenze. Diese
besagt, dass wer mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren veräußert, steuerlich als Unternehmer
mit gewerblichem Grundstückshandel gilt. Zu der Einkommensteuer kam also Gewerbesteuer dazu.
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Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) bestätigte die Auffassung des Finanzamts nicht nur, sondern fügte
noch hinzu, dass die Eheleute nicht bloß vier Objekte veräußert hatten, sondern weitaus mehr. Denn alle
Objekte waren Mehrfamilienhäuser. Das allein ist zwar noch kein Grund, ein Haus als mehrere Objekte zu
betrachten, aber die Komplexe standen auf geteilten Flurstücken. Eine wirtschaftliche Einheit, auf die bei
der Betrachtung als ein Objekt abgestellt wird, lag damit nicht mehr vor. Insgesamt zählte das FG daher 15
veräußerte Objekte. Dass alle an ein und denselben Käufer gingen und der Verkauf in einer Urkunde
besiegelt worden war, spielte keine Rolle.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2016 - 16 K 3895/15 F, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Einkommensteuer

16.  Behandlung von Legasthenie: Korrekt nachgewiesene Kosten sind als außergewöhnliche
Belastungen abziehbar

Wenn Eltern die Lese- und Rechtschreibschwäche ihres Kindes behandeln lassen, können sie die
Kosten hierfür häufig als außergewöhnliche Belastungen in ihrer Einkommensteuererklärung abrechnen.

Das Bayerische Landesamt für Steuern weist in einer aktuellen Verfügung darauf hin, dass die Eltern
dem Finanzamt hierfür aber die medizinische Notwendigkeit (= Indikation) der Behandlung nachweisen
müssen - hierfür genügt in der Regel eine entsprechende Bestätigung des Arztes.

Hinweis: Die Bescheinigung wird steuerlich jedoch nicht anerkannt, wenn in ihr lediglich das
Vorliegen der Krankheit (= Diagnose) bestätigt wird und kein Hinweis darauf enthalten ist, dass die
gewählte Behandlungsmethode auch tatsächlich medizinisch notwendig ist.

Fallen die Kosten im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung, einer auswärtigen
Unterbringung oder einer wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlung an, sind die steuerlichen
Nachweiserfordernisse für die Eltern strenger: In diesem Fall erkennt das Finanzamt die
Behandlungskosten nur als außergewöhnliche Belastungen an, wenn ein amtsärztliches Gutachten oder
eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung vorgelegt wird. Damit
dieser Nachweis vom Finanzamt steuerlich anerkannt wird, muss er vor dem Beginn der Heilmaßnahme
ausgestellt worden sein.

Hinweis: Wissenschaftlich nicht anerkannt sind nach der Verfügung unter anderem
alternativmedizinische Methoden wie Homöopathie, Akupressur, Osteopathie und Kinesiologie.

Weitere Voraussetzung für den Abzug von Behandlungskosten als außergewöhnliche Belastungen ist,
dass die Lese-/Rechtschreibstörung auch tatsächlich auf einer Krankheit beruht. Dies ist nicht der Fall,
wenn die Störung allein auf das Entwicklungsalter des Kindes, eine unterdurchschnittliche Intelligenz,
eine unangemessene Unterrichtung oder einen Mangel an Lerngelegenheiten zurückzuführen ist - in
diesen Fällen kommt also kein Abzug als außergewöhnliche Belastung in Betracht.

14



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Quelle: BayLfSt, Vfg. v. 10.10.2016 - S 2284.1.1-18/1 St 32

Fundstelle:

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

17.  Verfassungsgemäße Besteuerung: Alleinerziehende können keinen Splittingtarif beanspruchen

Eheleute und eingetragene Lebenspartner können beim Finanzamt die Zusammenveranlagung
wählen, so dass sie einkommensteuerlich wie eine Person behandelt werden und der sogenannte
Splittingtarif zur Anwendung kommt. In diesem Fall rechnet das Finanzamt das Jahreseinkommen von
beiden Partnern zusammen, halbiert den Betrag und berechnet anschließend für diese Hälfte die
Einkommensteuer. Die errechnete Steuer wird anschließend verdoppelt und für das Ehepaar festgesetzt.

Hinweis: In der Regel zahlen Ehe- bzw. Lebenspartner mit dem Splittingtarif weniger Steuern als bei
einer Einzelveranlagung, denn durch das Splittingverfahren werden Nachteile abgemildert, die der
progressive Einkommensteuertarif mit sich bringt. Insbesondere Paare mit unterschiedlich hohen
Verdiensten können auf diese Weise viel Steuern sparen. Verdienen beide Partner hingegen nahezu gleich
viel, ergibt sich fast keine Steuerersparnis.

Wer ohne Trauschein mit seinem Partner zusammenlebt oder Single ist, muss sein Einkommen nach
dem Grundtarif versteuern. In diese Gruppe fallen nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs
(BFH) auch Alleinerziehende. Geklagt hatte eine verwitwete Mutter zweier Kinder, die in ihrer
Besteuerung nach dem Grundtarif einen Verfassungsverstoß gesehen hatte. Der BFH stufte die
Besteuerung von Alleinerziehenden nach dem Grundtarif jedoch als verfassungsgemäß ein. Ein Anspruch
auf den Splittingtarif besteht nach Gerichtsmeinung selbst dann nicht, wenn die alleinerziehende Person
verwitwet ist.

Hinweis: Es bleibt somit bei dem Grundsatz, dass Alleinerziehende den Splittingtarif nur für das
Folgejahr des Todes ihres Ehe- bzw. Lebenspartners beanspruchen können (sog. Witwensplitting), danach
fallen sie in den Grundtarif. Alleinerziehende haben zudem einen Anspruch auf einen jährlichen
Entlastungsbetrag von 1.908 EUR, der sich für das zweite und jedes weitere Kind noch einmal um jeweils
240 EUR erhöht. Beantragt werden kann der Entlastungsbetrag auf der Anlage Kind zur
Einkommensteuererklärung. 
  
  

Quelle: BFH, Beschl. v. 29.09.2016 - III R 62/13

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer
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18.  Jung hilft Alt: FinMin formuliert Besteuerungsregeln für das Projekt "Wohnen für Hilfe"

In jedem Alter hat man mit bestimmten Problemen zu kämpfen: Während Studenten ihren Alltag
zwar in der Regel aus eigener Kraft meistern können, verfügen sie häufig über wenig Geld und finden
daher keinen bezahlbaren Wohnraum. Ältere Leute sind demgegenüber häufig auf Hilfe angewiesen und
haben leerstehende Zimmer in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus zu bieten.

Eine wechselseitige Lösung beider Probleme bietet das bundesweite Projekt "Wohnen für Hilfe", bei
dem ältere Menschen ihren Wohnraum jüngeren Mietern zur Verfügung stellen und von ihnen im
Gegenzug Hilfe im Alltag erhalten.

Hinweis: In den meisten Programmen dieses Projekts muss der Mieter seinem Vermieter pro
Quadratmeter bezogenem Wohnraum eine Stunde Hilfe pro Monat leisten; die geleisteten Stunden werden
als Mieterlass angerechnet.

Das Finanzministerium Hamburg (FinMin) hat sich mit den steuerlichen Konsequenzen dieser
Wohnpartnerschaften befasst und folgende Unterscheidung getroffen:

Variante I: Der Mieter arbeitet seine Miete durch Hilfe im Alltag ab (z.B. Einkaufen, Kochen,
Begleitdienste). In diesem Fall besteht zwischen Mieter und Vermieter ein Dienstverhältnis, so
dass die Finanzämter auf Seiten des Mieters regelmäßig Einkünfte aus nichtselbständiger
Tätigkeit (Arbeitslohn) ansetzen müssen. Auf Seiten des Vermieters werden Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung erzielt. 
Variante II und III: Der Mieter arbeitet seine Miete durch gemeinnützige Tätigkeiten im
unmittelbaren Wohnumfeld des Seniors ab (Modell II) oder er erbringt gemeinnützige bzw.
ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtgebiet ohne Erhalt einer Aufwandsentschädigungspauschale
(Modell III). In diesen Fallvarianten müssen die Ämter einzelfallabhängig prüfen, welche
Einkunftsart vorliegt. Nach Auffassung des FinMin bestehen keine Bedenken, auf Seiten des
Mieters ebenfalls von Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitslohn) auszugehen.
Auf Vermieterseite muss einzelfallabhängig geprüft werden, ob er überhaupt eine
Einkünfteerzielungsabsicht verfolgt (Voraussetzung für die Erzielung von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung).

Hinweis: Es ist somit sehr vom Einzelfall abhängig, welche steuerlichen Konsequenzen die
Finanzämter bei Wohnpartnerschaften ziehen - insbesondere bei der gemeinnützigen Ableistung der
Miete. 
  
  

Quelle: FinMin Hamburg, Erlass v. 08.12.2016 - S 2253 - 2016/004 - 52

Fundstelle:

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer
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19.  Kein ermäßigter Steuersatz: Kapitalabfindung einer Pensionskasse muss regulär versteuert 
werden

Bezogene Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und
Direktversicherungen stellen einkommensteuerlich sogenannte sonstige Einkünfte dar. Der Umfang ihrer
Besteuerung richtet sich danach, ob und inwieweit die entsprechenden Altersvorsorgebeiträge in der
Ansparphase steuerfrei gestellt waren bzw. steuerlich gefördert wurden.

Eine Ruheständlerin aus Rheinland-Pfalz hat dieses Prinzip der sogenannten nachgelagerten
Besteuerung kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zwar grundsätzlich anerkannt, war jedoch mit der
Höhe des anzuwendenden Steuersatzes auf ihre Alterseinkünfte nicht einverstanden. Sie hatte während
ihrer aktiven Berufstätigkeit einen Leistungsanspruch gegen eine Pensionskasse erworben. Der damals
geschlossene Versorgungsvertrag sah vor, dass die Frau anstelle der Rentenauszahlung später eine
einmalige Kapitalabfindung wählen konnte. Hiervon machte sie mit Eintritt ihres Ruhestands schließlich
Gebrauch, so dass die Pensionskasse ihr einen Einmalbetrag von 17.000 EUR auszahlte. In ihrer
Einkommensteuererklärung deklarierte die Frau den Betrag als ermäßigt zu besteuernde "Vergütung aus
mehrjähriger Tätigkeit".

Hinweis: Außerordentliche Einkünfte wie Abfindungen oder Vergütungen aus mehrjähriger Tätigkeit
unterliegen einem ermäßigten Einkommensteuersatz, wenn sie dem Empfänger zusammengeballt
zufließen. Der Steuergesetzgeber will so Progressionsnachteile abmildern, die ein entschädigungsbedingt
erhöhtes Einkommen bei regulärer Besteuerung nach sich ziehen würde.

Der BFH lehnte eine ermäßigte Besteuerung der Kapitalabfindung jedoch ab und verwies darauf,
dass die Zahlung nicht "außerordentlich" war. Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten sind nur dann
außerordentlich und damit steuerbegünstigt, wenn die Zusammenballung der Einkünfte nicht dem
vertragsgemäßen bzw. typischen Ablauf entspricht. Hieran scheiterte die ermäßigte Besteuerung im
Urteilsfall, weil das Kapitalwahlrecht schon im ursprünglichen Versorgungsvertrag vorgesehen war.

Quelle: BFH, Urt. v. 20.09.2016 - X R 23/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

20.  Missglücktes Aktieninvestment: Erhaltener Schadenersatz darf steuerlichen Verlust nicht 
mindern

Mit einem sogenannten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bescheinigt ein Wirtschaftsprüfer,
dass gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht eines Unternehmens keine
wesentlichen Beanstandungen vorgelegen haben. Ein solches positives Gesamturteil hat einen
Privatanleger aus Baden-Württemberg vor Jahren bewogen, einen Millionenbetrag in Aktien eines
Unternehmens zu investieren. Als die Kurse einbrachen, veräußerte er seine Anteile und schrieb damit
Veräußerungsverluste in Millionenhöhe. Das Finanzamt stellte die Minusbeträge als vortragsfähige
Verluste (bestandskräftig) fest, so dass zumindest ihre steuerliche Nutzung in Folgejahren möglich war.
Kurze Zeit nach dem Aktienverkauf nahm der Investor aber die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wegen
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fehlerhafter Bestätigungsvermerke auf Schadenersatz in Anspruch. Zur Beendigung des Rechtsstreits
zahlte die Gesellschaft dem Investor schließlich einen Betrag von 3.000.000 EUR. Das Finanzamt vertrat
die Auffassung, dass dieser Vorgang ein rückwirkendes Ereignis sei, das zur Minderung der
vortragsfähigen Verluste führen muss. Dementsprechend erkannte das Amt den Verlust in Höhe des
Schadenersatzes wieder ab.

Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte die nachträgliche Verlustminderung jedoch ab und urteilte, dass
die Schadenersatzzahlung weder materiell-rechtlich noch verfahrensrechtlich auf den
Entstehungszeitpunkt des Veräußerungsverlustes zurückwirkt. Die Millionenzahlung hat nach
Gerichtsmeinung weder den Veräußerungspreis der Aktien erhöht noch deren Anschaffungskosten
gemindert und daher nicht den entstandenen Veräußerungsverlust beeinflusst. Der Schadenersatz beruhte
auf einer eigenständigen Rechtsgrundlage (auf einem Vergleich) und stand weder mit der Anschaffung
noch mit der Veräußerung der Aktien in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang.

Hinweis: Die steuerlich festgestellten Verluste des Anlegers blieben somit unangetastet und können
trotz der erhaltenen Millionenentschädigung zur späteren Verrechnung mit positiven Einkünften genutzt
werden, so dass sie dem Anleger unter Umständen eine Steuerersparnis in Millionenhöhe bescheren
können. Offen ließ der BFH jedoch, ob die Entschädigung selbst als steuerpflichtige Einnahme anzusetzen
war (z.B. als Einnahme aus sonstigen Leistungen).

Quelle: BFH, Urt. v. 04.10.2016 - IX R 8/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Kapitalanleger

zum Thema: Einkommensteuer

21.  Totalverlust mit Aktien: Finanzgericht erlaubt steuerliche Berücksichtigung

Kapitalanleger interessieren sich zumeist nicht sonderlich für progressive Steuertarife, denn für sie
gilt erst einmal "25 % auf alles". Unabhängig von ihrer Einkommenshöhe beläuft sich die Steuerlast auf
ihre Kapitalerträge auf maximal 25 % Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventuell
Kirchensteuer. Wenn die anderen Einkünfte mit dem Spitzensteuersatz von 42 % besteuert werden, lohnt
sich die Abgeltungsteuer also sehr. Sinkt der persönliche Steuersatz dagegen auf unter 25 %, kann man
diesen auf Antrag auch auf die Kapitalerträge anwenden. Das Konzept hat allerdings auch einen Haken:
Aktien steigen nicht nur im Wert, mitunter fallen auch Verluste an.

In der Regel kann man diese mit den Gewinnen verrechnen, doch in einem Fall werden die Verluste
steuerlich nicht anerkannt: Bei einem Totalverlust mit Aktien geht die Finanzverwaltung davon aus, dass
gar keine entgeltliche Veräußerung stattgefunden hat. Und ohne entgeltliche Veräußerung lässt sich auch
kein Verlust feststellen. Dieser ermittelt sich nämlich aus dem Verkaufspreis abzüglich der
Transaktionskosten und des ursprünglichen Kaufpreises. Und wenn kein Verkaufspreis ermittelt werden
kann bzw. wenn er abzüglich der Transaktionskosten gleich null ist, liegt keine Entgeltlichkeit vor und es
entsteht auch kein Verlust - oder?
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Zumindest das Finanzgericht Niedersachsen (FG) sieht das anders: Hier hat ein Kapitalanleger
erfolgreich gegen die steuerliche Missachtung seiner Aktienverluste geklagt. Zuvor hatte er zwei
Aktienpakete zu 8 EUR und zu 6 EUR verkauft, die Transaktionskosten von 8 EUR und 6 EUR hatten den
Verkaufspreis aber komplett aufgezehrt. Dem FG erschien es logisch, den dadurch entstandenen Verlust
von über 5.000 EUR als Verlust im Sinne des Gesetzes zu betrachten. Entsprechend ließ es zu, dass der
Anleger den Verlust mit seinen Aktiengewinnen verrechnete.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 26.10.2016 - 2 K 12095/15, Rev. (BFH: VIII R 
32/16)

Fundstelle: www.rechtsprechung.niedersachsen.de

Information für: Kapitalanleger

zum Thema: Einkommensteuer

22.  Intransparente Auslandsfonds: Geschätzt wird nach festen Regeln, nicht nach eigener 
Kalkulation

Panama-Papers, Offshore-Leaks, Steueroasen - alles Begrifflichkeiten, die schnell an unerlaubte
Steuerhinterziehungsmodelle denken lassen. Und tatsächlich ist die Transparenz diverser Anlageprodukte
aus Ländern, die gemeinhin als Steueroasen gelten, gelinde gesagt ausbaufähig - bis nicht vorhanden. Eine
Anlage in diesen Ländern muss doch aber möglich sein, ohne gleich eine Steuerhinterziehung zu begehen, 
oder?

Das deutsche Steuerrecht beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Es gibt Regeln und Methoden
zur Besteuerung von Einkünften aus "intransparenten Ländern" wie beispielsweise den Guernsey-Inseln
oder Panama. Wer hier Anlageprodukte besitzt, wird selbst nie ganz genau wissen, wie viel Ertrag pro Jahr
mit seinem Geld erwirtschaftet wurde. Denn es gibt keine dem deutschen Recht entsprechenden
Steuerbescheinigungen. In solchen Fällen - wenn die Besteuerungsgrundlagen nicht ermittelt werden
können - darf das Finanzamt schätzen. Bei intransparenten Auslandsfonds gibt es dafür sogar eine feste
Methode, wie das Finanzgericht Düsseldorf (FG) unlängst noch einmal klargestellt hat.

Im Urteilsfall hatte eine Erbengemeinschaft diverse Aktienfonds in einer belgischen Bank liegen.
Den Wertzuwachs der Aktienfonds bzw. der in den Fonds liegenden Unternehmensanteile schätzten die
Kapitalanleger anhand der Jahresabschlussunterlagen der wichtigsten Firmen.

Das FG akzeptierte diese Schätzung aber nicht. Nur in Ausnahmefällen - quasi wenn der
intransparente Auslandsfonds transparent gemacht wird - ist eine eigene Schätzung möglich.
Üblicherweise greift stattdessen das Investmentsteuergesetz. Nach der darin enthaltenen Schätzregel
werden die Kapitalerträge mit 70 % des Mehrbetrags zwischen dem ersten und dem letzten
Rücknahmepreis eines Jahres, mindestens jedoch mit 6 % des letzten Rücknahmepreises des Jahres
angenommen. Dieser Betrag ist dann jährlich zu versteuern.
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Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2016 - 16 K 3383/10 F, Rev. eingelegt

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Kapitalanleger

zum Thema: Einkommensteuer

23.  Umwandlungen: Zur Steuerfreiheit von Verschmelzungen im Drittland

Aufgrund der zunehmenden Globalisierung nehmen Fallgestaltungen zu, in denen es zu
grenzüberschreitenden Beteiligungs- oder gar Konzernstrukturen kommt. Oftmals haben inländische
Gesellschaften Tochtergesellschaften im Ausland - und umgekehrt. Eine weitere Folge der Globalisierung
ist, dass sich Beteiligungsstrukturen ändern, um so der Veränderung von Märkten Rechnung zu tragen.

Bei reinen Inlandssachverhalten sorgt das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) dafür, dass bei der
Umstrukturierung von Konzernen (Umwandlungen) keine Ertragsteuern anfallen. Bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten gilt dieses Gesetz jedoch grundsätzlich nicht.

Nur in ganz bestimmten Fallkonstellationen erklärt die Finanzverwaltung das UmwStG für
anwendbar. Die mit Umwandlung beschäftigten Steuerberater haben sich daher gefreut, dass das
Bundesfinanzministerium (BMF) den Anwendungsbereich des UmwStG kürzlich ausgeweitet hat.

Diese Ausweitung betrifft die Situation, in der ein inländisches Mutterunternehmen zwei
Tochtergesellschaften hat, die ihren Sitz jeweils in einem Drittstaat haben. Bislang waren bei dem
Mutterunternehmen nur dann stille Reserven (in den Anteilen) zu versteuern, wenn die übertragende
Tochtergesellschaft zumindest beschränkt steuerpflichtig war (weil sie z.B. eine inländische Betriebsstätte
hatte). Fortan ist dieses Merkmal nicht mehr erforderlich. Die Verschmelzung in dem Drittland kann also
vollständig steuerfrei erfolgen, ohne dass eine der beiden Tochtergesellschaften eine inländische
Betriebsstätte innehat.

Hinweis: Leider hat das BMF nur Verschmelzungen bestätigt. Andere Umwandlungsarten - wie zum
Beispiel Spaltungen - sind nach wie vor nicht begünstigt.

Quelle: BMF-Schreiben v. 10.11.2016 - IV C 2 - S 2761/0-01

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer

24.  Vermietung: Nicht kostendeckende Vermietung führt zu verdeckter Gewinnausschüttung

Bekanntlich können Kosten eines privat genutzten Eigenheims steuerlich kaum geltend gemacht
werden, während ein Vermieter nahezu sämtliche Kosten - inklusive Gebäudeabschreibung - von der
Steuer absetzen kann.
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Diesen Umstand wollte sich ein Kläger zunutze machen, indem er das privat genutzte
Einfamilienhaus von einer GmbH kaufen ließ, deren alleiniger Gesellschaftergeschäftsführer er war. Er
berücksichtigte auch, dass er - zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung - an seine GmbH
Miete zahlen musste. Dabei legte er dem Mietvertrag eine Miete zugrunde, die sich aus dem Mietspiegel
ableitete und damit regional marktüblich war.

Allerdings konnte die GmbH mit dieser Miete nicht die Kosten des Einfamilienhauses decken und
erlitt einen Verlust. Der Betriebsprüfer erkannte die Verluste nicht an und setze eine verdeckte
Gewinnausschüttung an, indem er nicht nur die Miete als Einnahme erfasste, sondern die Kosten
zugrundelegte und darauf einen Gewinnaufschlag anwandte.

Gegen diese Vorgehensweise wandte sich die GmbH und argumentierte, dass auch ein fremder
Geschäftsführer sich auf das Geschäft eingelassen hätte; denn es liege zwar ein Vermietungsverlust vor -
durch die Investition in das Gebäude sei jedoch mit einer künftigen Wertsteigerung zu rechnen, wodurch
das Gebäude mit Gewinn verkauft werden könnte. Insgesamt würde also aus der Immobilie ein Gewinn 
entstehen.

Das ließen die Richter jedoch nicht gelten. Nach ihrer Auffassung würde auch ein fremder
Geschäftsführer darauf achten, dass im laufenden Betrieb eines Geschäfts ein Gewinn entstehe. Zudem
könne von (anzuerkennenden) Anlaufverlusten keine Rede sein, da diese nur dann berücksichtigt werden
könnten, wenn angemessen und erkennbar auf die Verlustsituation reagiert werde.

Hinweis: Dem Urteil ist zu entnehmen, dass der Betriebsprüfer im konkreten Fall eine sogenannte
Kostenmiete zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 5 % als angemessen betrachtet hätte.

Quelle: BFH, Urt. v. 27.07.2016 - I R 71/15, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer

25.  Insolvenzverfahren: Zeitpunkt der Erfassung eines Sanierungsgewinns

Sogenannte Planinsolvenzverfahren einer Kapitalgesellschaft führen in der Regel zu Schulderlassen
in vollem oder fast vollständigem Umfang. Zwar ist die Überschuldung und/oder Zahlungsunfähigkeit der
Gesellschaft damit beseitigt, allerdings entstehen aus dem Schulderlass der Gläubiger regelmäßig 
Sanierungsgewinne.

Für die Besteuerung solcher Sanierungsgewinne ist die Frage maßgeblich, in welchem Jahr sie erfasst
werden. In der Regel ist eine frühzeitige Erfassung steuerlich vorteilhaft, da "auf dem Weg in die
Insolvenz" Verluste entstehen. Sanierungsgewinne können dann mit diesen Verlusten direkt verrechnet
werden. In späteren Jahren unterliegen die Sanierungsgewinne möglicherweise entweder der vollen
Besteuerung oder sind mit dem Verlustvortrag - zum Beispiel durch die Mindestbesteuerung - nur
beschränkt abzugsfähig.
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Da beim Durchlaufen eines Planinsolvenzverfahrens jedoch zahlreiche formelle Hürden genommen
werden müssen, ist manchmal nicht ganz eindeutig, in welchem Jahr die Entschuldung endgültig 
stattfindet.

Das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG) sorgt dabei für einige Erhellung im
Bilanzierungsdickicht. Im zugrundeliegenden Fall wurde das Insolvenzverfahren am 01.06.2010 eröffnet,
der erstellte Insolvenzplan wurde am 16.12.2010 erörtert und von der Gläubigerversammlung
angenommen. Die insolvente GmbH stimmte dem Insolvenzplan ebenfalls am 16.12.2010 zu. Auch das
Amtsgericht bestätigte den Insolvenzplan am selben Tag.

Am 19.01.2011 hob das zuständige Amtsgericht das Insolvenzverfahren auf und die Gesellschaft
wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2011 fortgesetzt. Während die GmbH
die Erträge aus den (im Insolvenzplan festgelegten) Forderungsverzichten 2010 berücksichtigen wollte,
verschob das Finanzamt die Erträge in das Jahr 2011 und zwar mit der Begründung, dass der
Insolvenzplan erst mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens am 19.01.2011 rechtskräftig geworden sei.

Die Richter des FG sahen das jedoch anders: Gegen die Bestätigung des Insolvenzplans durch das
Amtsgericht am 16.12.2010 stand den Gläubigern nur das Rechtsmittel einer sofortigen Beschwerde zu.
Diese war allerdings innerhalb der einschlägigen Frist von zwei Wochen, die am 31.12.2010 - das heißt
am Bilanzstichtag - ablief, nicht eingegangen. Also musste die Schuldnerin nicht mehr mit einer
Inanspruchnahme rechnen und die Verbindlichkeit musste erfolgswirksam im Jahr 2010 aufgelöst werden.

Hinweis: In der Praxis sollte also darauf geachtet werden, dass der Insolvenzplan beschlossen und
durch das Amtsgericht abgesegnet ist. Die sich anschließende Zweiwochenfrist muss vor dem
Bilanzstichtag abgelaufen sein.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 14.01.2016 - 10 K 10245/14

Fundstelle: www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer

26.  Limited: Gewinnminderungen aus Darlehen sind nicht abzugsfähig

Eine (Teilwert-)Abschreibung, die eine Kapitalgesellschaft auf die Beteiligung an einer anderen
Kapitalgesellschaft vornimmt, wirkt sich schon seit 2001 nicht mehr steuerlich aus. Die Praxis reagierte
auf diese Gesetzesänderung, indem die Mutterkapitalgesellschaften ihre Tochtergesellschaften nicht mehr
mit Eigenkapital ausstatteten, sondern ihnen Fremdkapital in Form von Darlehen zur Verfügung stellten,
denn Teilwertabschreibungen auf Darlehen durften steuerlich geltend gemacht werden.

Auf diese Praxis wiederum reagierte der Gesetzgeber (wie in einem "Katz- und Maus-Spiel"), indem
er ab 2008 festlegte, dass auch Teilwertabschreibungen auf Darlehen zwischen Kapitalgesellschaften unter
bestimmten Voraussetzungen nicht abzugsfähig sind.
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In einem Fall vor dem Finanzgericht Münster gab eine AG ihrer Enkelgesellschaft - einer britischen
Limited (Ltd.) - mehrere Darlehen und übernahm Garantien im Zusammenhang mit einem Kaufgeschäft
der Ltd. Im Jahr 2008 fielen jedoch alle Darlehen aus und die AG wurde aus den Garantien in Anspruch
genommen, da die Ltd. Insolvenz anmeldete.

Konfrontiert mit dem neuen Gesetz, gemäß dem der Aufwand der AG von insgesamt 3,5 Mio. EUR
nicht von der Steuer abzugsfähig sein sollte, konzentrierte sich die AG im Klageverfahren auf die
gesetzlichen Ausnahmen vom Abzugsverbot und behauptete, dass auch ein fremder Dritter der Ltd.
Darlehen gewährt hätte. Nach dieser Fremdüblichkeitsregelung wären die Darlehensausfälle und
Inanspruchnahmen für Garantien steuerlich abzugsfähig.

Die Richter widersprachen dieser Auffassung; nach ihrer Meinung hätte ein fremder Dritter gerade
kein solches Darlehen gegeben, da die Darlehen ohne Gewährung einer Sicherheit gewährt worden waren.
Und für die Inanspruchnahme aus den Garantien sei schon nach dem Gesetzeswortlaut kein
Fremdvergleichsnachweis möglich.

Hinweis: Die Richter ließen die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. Es bleibt abzuwarten, ob
die AG von ihrem Revisionsrecht Gebrauch macht und wenn ja, ob die BFH-Richter eine abweichende
Meinung haben.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 17.08.2016 - 10 K 2301/13 K, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer

27.  Unrichtiger Umsatzsteuerausweis: Wann eine Abtretungserklärung als Rechnungskorrektur
anzuerkennen ist

Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren
Umsatzsteuerbetrag offen ausgewiesen, als er nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG) für diesen Umsatz
schuldet, so schuldet er auch den ausgewiesenen Mehrbetrag.

Hinweis: Über diesen Grundsatz zum unrichtigen Steuerausweis will der Gesetzgeber eine
Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens verhindern, die sich aus dem Recht zum Vorsteuerabzug durch
den Leistungsempfänger ergeben kann.

Bei bestimmten Umsätzen (z.B. bei Bauleistungen) verlagert das UStG die Steuerschuldnerschaft
vom leistenden Unternehmer auf den Empfänger der Leistung; der leistende Unternehmer muss in diesem
Fall in seiner Rechnung auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinweisen. Weist der
leistende Unternehmer in einer solchen Rechnung gleichwohl die Umsatzsteuer offen aus, schuldet er
diese nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ebenfalls aufgrund des Grundsatzes zum unrichtigen
Steuerausweis. Er kann diese Steuerschuld aber nachträglich abwenden, indem er dem
Leistungsempfänger eine schriftlich berichtigte Rechnung zukommen lässt. Die Rückgabe der
ursprünglichen Rechnung ist nicht erforderlich, auch muss das Korrekturschreiben keine zivilrechtlich
richtige Rechnung sein - es genügt, wenn nur der Steuerbetrag berichtigt wird.
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Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine wirksame Berichtigung des Steuerbetrags auch dann
vorliegt, wenn der leistende Unternehmer in einer Abtretungsanzeige an das Finanzamt eine
Abtretungserklärung abgibt, die

dem Leistungsempfänger zugeht, 
spezifisch und eindeutig auf eine oder mehrere ursprüngliche Rechnungen bezogen ist und 
deutlich macht, dass der leistende Unternehmer über seine Leistungen (statt wie bisher mit) ohne
Umsatzsteuer abrechnen will.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.10.2016 - XI R 43/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

28.  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Rückwirkende Löschung kann nicht zulasten des
Lieferanten gehen

Rufen Sie bei Lieferungen ins EU-Ausland auch immer brav die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Abnehmers ab, um sie dann sorgfältig zu notieren? Wie
wichtig das für Sie ist, hat der Bundesfinanzhof (BFH) einmal mehr aufgezeigt. Dazu musste er nicht
einmal ein "richtiges" Urteil fällen.

Vielmehr hob er die Entscheidung eines Finanzgerichts (FG) wegen eines sogenannten
Verfahrensmangels auf. Denn das FG hatte bei einem Streit um die Umsatzsteuerfreiheit einer
innergemeinschaftlichen Lieferung nicht alle Fakten des Falls in sein Urteil einbezogen. 

Die Klägerin war eine GmbH, die mit Gebrauchtfahrzeugen handelte und unter anderem Kfz an ein
Unternehmen in Italien lieferte. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung versagte das
Finanzamt die Steuerfreiheit für diese Lieferungen. Das FG wies die hiergegen gerichtete Klage der
GmbH ab, weil der Empfänger nach Auskunft der zuständigen Behörde in Italien kein Unternehmer
gewesen sei. 

Der BFH bemängelte, dass das FG dabei außer Acht gelassen hatte, dass die GmbH durchaus eine
qualifizierte Abfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des italienischen Unternehmens beim
Bundeszentralamt für Steuern eingeholt hatte. Wer seine innergemeinschaftliche Lieferung
umsatzsteuerfrei behandeln will, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers
korrekt aufzeichnen, und die Nummer muss zum Zeitpunkt der Lieferung gültig sein. Das FG hatte
die Steuerbefreiung versagt, weil die italienische Behörde die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
im Nachhinein rückwirkend gelöscht hatte. Diese rückwirkende Löschung kann nach Auffassung des
BFH jedoch nicht zulasten des gutgläubigen Lieferanten gehen.
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Quelle: BFH, Beschl. v. 02.11.2016 - V B 72/16, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

29.  Unrichtiger Steuerausweis: Wie lässt sich die Mehrbelastung im Nachhinein korrigieren?

Eigentlich ist das Prinzip recht einfach: Stellt ein Unternehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuer aus,
muss er die ausgewiesene Steuer an das Finanzamt abführen. Dies gilt auch dann, wenn er
versehentlich den verkehrten Steuersatz gewählt oder die Rechnung bewusst falsch ausgestellt hat.
Wie sich die steuerliche Mehrbelastung dann im Nachhinein beseitigen lässt, das hat der
Bundesfinanzhof (BFH) unlängst klargestellt.

Beispiel: Unternehmer U stellt eine Rechnung aus, in der er Umsatzsteuer in Höhe von 19 %
ausweist. Der Rechnung liegt die Lieferung von Orangen zugrunde. Als Nahrungsmittel unterliegen
Orangen lediglich dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Trotzdem muss U die zu hoch ausgewiesene
Umsatzsteuer komplett an das Finanzamt abführen. Seinem Leistungsempfänger steht jedoch
lediglich ein Vorsteuerabzug von 7 % aus der Rechnung zu. Es kommt also zu einer steuerlichen
Mehrbelastung beider Beteiligten.

Beheben lässt sich diese Mehrbelastung nur, indem der liefernde Unternehmer seine Rechnung
korrigiert und die korrigierte Version dem Leistungsempfänger zukommen lässt.

Schwieriger wird es mit der nachträglichen Behebung, wenn der Lieferant bewusst eine Rechnung
mit Umsatzsteuer über eine gar nicht erbrachte Leistung erstellt hat: In diesem Fall reicht es nicht
mehr aus, die Rechnung lediglich zu berichtigen. Vielmehr muss die "Gefährdung des
Steueraufkommens beseitigt" werden.

Die Gefährdung des Steueraufkommens gilt laut BFH dann als beseitigt, wenn der
Rechnungsempfänger gar keinen Vorsteuerabzug durchgeführt oder die geltend gemachte Vorsteuer
an die Finanzbehörde zurückgezahlt hat. 
  
  

Quelle: BFH, Beschl. v. 03.11.2016 - V B 81/16, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

30.  Verbesserung der Vermietungsquote: "Erkaufter" Mieter erbringt durch seinen Einstieg eine
umsatzsteuerfreie Leistung
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In der Geschäftswelt muss man mitunter kreative Wege gehen, um einen eingefädelten Deal zum
Abschluss zu bringen. Wie einfallsreich sich ein Immobilienverkauf abwickeln lässt, zeigt ein neuer
Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH): Vorliegend wollte eine Kommanditgesellschaft (KG) ihr
teilweise leerstehendes Gewerbegebäude veräußern. Ein Kaufinteressent stand zwar bereit, er war aber nur
zum Kauf bereit, wenn zuvor ein Teil der Leerstandsflächen im Objekt zumindest für einen
Fünf-Jahres-Zeitraum vermietet werden konnte. Die KG griff daher zu einer pragmatischen Lösung und
vereinbarte mit einer Immobilienverwaltungsgesellschaft (Mieter-GmbH), dass diese als Mieter in einen
Fünf-Jahres-Mietvertrag einwilligt und dafür im Gegenzug von der KG eine Einmalvergütung von
900.000 EUR erhält. Durch diesen Schachzug konnte die KG die geforderte Vermietungsquote herstellen,
so dass der Kaufinteressent das Objekt erwarb. Schließlich flossen auch die 900.000 EUR, die
betragsmäßig der Summe der zu zahlenden Kaltmiete für den Fünf-Jahres-Zeitraum entsprachen. Dann trat
allerdings das Finanzamt auf den Plan und vertrat die Auffassung, dass die Mieter-GmbH mit ihrer
Teilnahme an dem Immobiliendeal eine umsatzsteuerpflichtige Leistung erbracht habe; das Amt forderte
daher Umsatzsteuer von 143.697 EUR von ihr nach (19 % aus Bruttovergütung von 900.000 EUR).

Der BFH wandte den Steuerzugriff jedoch ab und urteilte, dass die Mieter-GmbH mit ihrer
Verpflichtung, gegen Entgelt als Mieter ein Mietverhältnis einzugehen, eine steuerfreie Leistung erbracht
hatte. Anwendbar war nach Gerichtsmeinung eine Umsatzsteuerbefreiung, die das Umsatzsteuergesetz für
die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung
dieser Umsätze bereithält.

Hinweis: Wirtschaftlich betrachtet hatte die Mieter-GmbH durch ihren Einstieg als Mieter lediglich
einen Zinsvorteil erhalten, weil sie die Miete über eine Laufzeit von fünf Jahren zu zahlen hatte, die
Gesamtsumme dieser Nettomieten aber bereits bei Vertragsschluss in einer Summe erhalten hatte.

Quelle: BFH, Urt. v. 30.11.2016 - V R 18/16

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

31.  Erdgaslieferungen: Steuerschuld wechselt auch bei Kavernen- oder Porenspeichern

Die Verlagerung der Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger ist in einigen Brachen
selbstverständlich. So sind es Bauunternehmer gewöhnt, dass wenn sie untereinander abrechnen, nicht der
leistende Unternehmer die Steuer an das Finanzamt abführen muss, sondern der Leistungsempfänger.
Andere Fälle, in denen die Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger übergeht, sind in der Praxis dagegen
wesentlich unbekannter. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in einem aktuellen Schreiben mit einem Detailproblem
hinsichtlich des Wechsels der Steuerschuldnerschaft bei Erdgaslieferungen auseinandergesetzt. Zwar ist es
so, dass die Steuerschuld auch bei Erdgaslieferungen auf den Empfänger übergehen kann. Bevor Sie nun
einen Schreck bekommen, dass die letzte Rechnung über eine Gaslieferung für Ihr Unternehmen
möglicherweise falsch ausgestellt war, können wir aber Entwarnung geben. 
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Bei inländischen Erdgaslieferungen ist der Wechsel der Steuerschuldnerschaft tatsächlich
vorgesehen. Allerdings gilt das nur dann, wenn der Leistungsempfänger ein Wiederverkäufer von Erdgas
ist - zum Beispiel ein Energieversorger. Außerdem muss es sich um eine Lieferung über das "offizielle
Erdgasnetz" handeln. Das BMF hat nun klargestellt, dass Kavernen- oder Porenspeicheranlagen zur
Erdgasspeicherung ebenfalls als Teil des Erdgasnetzes gelten. Denn diese Anlagen sind im Regelfall durch
Leitungen mit dem Erdgasnetz verbunden. Der Wechsel der Steuerschuldnerschaft ist also bei der
Nutzung einer Kavernen- oder Porenspeicheranlage zu beachten. 

Hinweis: Als Betreiber einer Biogasanlage sind Sie normalerweise kein Wiederverkäufer, so dass Sie
diese Regelung nicht beachten müssen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 23.01.2017 - III C 2 - S 7124/10/10001 :001

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

32.  Umsatzsteuerliche Organschaft: Organisatorische Eingliederung kann auch ohne
Personenidentität gegeben sein

Ist eine juristische Person (z.B. eine GmbH) finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein
Unternehmen eingegliedert, liegt eine sogenannte umsatzsteuerliche Organschaft vor, so dass die
juristische Person als Organgesellschaft zu einem unselbständigen Teil der anderen Gesellschaft (des
Organträgers) wird.

Hinweis: Diese Eingliederung führt dazu, dass umsatzsteuerlich nur ein Unternehmer vorliegt -
Leistungsbeziehungen zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft sind daher nichtsteuerbare
Innenumsätze und lösen keine Umsatzsteuer aus.

Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung liegt eine für die Organschaft erforderliche
organisatorische Eingliederung regelmäßig vor, wenn in den Leitungsgremien von Organträger und
Organgesellschaft die identischen Personen handeln. Ergänzend hat der Bundesfinanzhof nun entschieden,
dass eine organisatorische Eingliederung auch ohne eine solche personelle Verflechtung vorliegen kann,
wenn der Geschäftsführer der Organgesellschaft (nach dem Anstellungsvertrag) die Weisungen der
Gesellschafterversammlung sowie eines angestellten Dritten befolgen muss, der wiederum

auf die Willensbildung der Gesellschafterversammlung einwirken kann und zudem 
alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter des Organträgers ist.

Hinweis: Um eine organisatorische Eingliederung auch ohne personelle Verflechtungen in den
Leitungsgremien herzustellen, müssen (institutionell abgesicherte) unmittelbare
Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Organgesellschaft 
bestehen.

27



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Quelle: BFH, Urt. v. 12.10.2016 - XI R 30/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

33.  Sale and lease back: Steuerpflicht hängt von vertraglichen und bilanziellen Details ab

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs geäußert, in
dem es um die Frage ging, ob sogenannte Sale-and-lease-back-Geschäfte umsatzsteuerpflichtige
Leistungen einer Leasinggesellschaft sein können.

Normalerweise handelt es sich bei einem Leasinggeschäft um ein Dreipersonenverhältnis. Das
Leasinggut (z.B. ein Pkw) wird von der Leasinggesellschaft angekauft. Zwischen dem Verkäufer und
dem späteren Leasingnehmer kommt damit kein Vertrag zustande. Der Nutzer des Leasinggutes ist
nur Kunde der Leasinggesellschaft - nur zwischen diesen beiden besteht ein 
Leasingvertragsverhältnis.

Beim Sale and lease back handelt es sich dagegen im Regelfall um ein Zweipersonenverhältnis. In
diesem Fall ist der Kunde der Leasinggesellschaft bereits Eigentümer des Leasinggutes.
Beispielsweise hat er den Gegenstand vor Jahren angekauft und entscheidet sich nun, ihn an die
Leasinggesellschaft zu verkaufen (sale). Im Gegenzug least die Leasinggesellschaft den Gegenstand
wieder an den Kunden zurück (lease back). Diese doch recht komplizierte Vertragsgestaltung wird
häufig gewählt, um dem Betrieb des Kunden zusätzliche Liquidität zu verschaffen.

Prinzipiell gilt die Leistung der Leasinggesellschaft beim Sale an lease back als umsatzsteuerfreie
Darlehensgewährung. Der Verkauf durch den Kunden (sale) ist allerdings keine Lieferung im Sinne
des Umsatzsteuerrechts an die Leasinggesellschaft. Bei Sale-and-lease-back-Geschäften nimmt das
BMF daher eine umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft an ihren Kunden an. 

Hinweis: Sale-and-lease-back-Geschäfte sind kompliziert, da ihre umsatzsteuerliche Behandlung von
den genauen vertraglichen Vereinbarungen bzw. von bilanziellen Fragen abhängt. Ist das Geschäft
der Leasinggesellschaft maßgeblich darauf gerichtet, dem Kunden eine vorteilhafte bilanzielle
Gestaltung zu ermöglichen, und hat der Kunde die Anschaffung des Leasinggutes überwiegend selbst
finanziert, liegt eine steuerpflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft vor.

Quelle: BMF-Schreiben v. 03.02.2017 - III C 2 - S 7100/07/10031 :006

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer
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34.  Elektronischer Geschäftsverkehr: Europäische Kommission will Besteuerung vereinfachen

Im Dezember letzten Jahres hat die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen
vorgestellt, mit denen die mehrwertsteuerlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen
Geschäftsverkehr in der EU verbessert werden sollen:

Ein EU-weit einheitliches Portal für die Mehrwertsteuer auf Online-Umsätze soll den
Unternehmen Einsparungen in Milliardenhöhe bescheren.  
Die Mehrwertsteuer soll künftig in dem Mitgliedstaat entrichtet werden, in dem der
Endverbraucher ansässig ist. Dies soll zu einer gerechteren Verteilung der Steuereinnahmen
zwischen den EU-Ländern führen.  
Außerdem ist eine Vereinheitlichung der Steuersätze geplant: Auf elektronische
Veröffentlichungen wie E-Books und Online-Zeitungen soll dieselbe Mehrwertsteuer anfallen,
wie auf die entsprechen Printveröffentlichungen. Damit soll eine Senkung der
Mehrwertsteuersätze für elektronische Veröffentlichungen in den Mitgliedstaaten einhergehen.
Dies hängt letztendlich allerdings von den nationalen Gesetzgebern ab.  
Um Kleinstunternehmen und Start-ups im Online-Handel die Arbeit zu erleichtern, soll die
Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Verkäufe im Wert von bis zu 10.000 EUR im Inland
abgerechnet werden. 
Schließlich hat sich die Kommission vorgenommen, gegen Mehrwertsteuerbetrug von außerhalb
der EU stärker vorzugehen, um Marktverzerrungen und unlauterem Wettbewerb 
entgegenzuwirken.

Hinweis: Ob bzw. wann diese Maßnahmen in deutsches Recht umgesetzt werden, steht allerdings
noch in den Sternen. Zunächst muss die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie durch den Rat der
Europäischen Union geändert werden. Die Mitgliedstaaten haben dann noch einmal mehrere Jahre
Zeit, um das nationale Recht an die Vorgaben anzupassen.

Quelle: Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 01.12.2016 - IP/16/4010

Fundstelle: www.europa.eu

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

35.  Schenkungsteuer: Wenn der Schenker die Übertragung zu Lebzeiten rückabwickelt

Manche Menschen wollen ihren Verwandten bereits zu Lebzeiten unentgeltlich Vermögen
übertragen, nicht erst nach dem Tod. Der Vorteil für den Schenker liegt darin, dass er Kontrolle über
den Zeitpunkt der Schenkung hat und dass er die Übertragung unter Umständen auch noch
rückabwickeln kann.

In einem Urteilsfall des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) hatte der Kläger im Jahr 2006 von seinem
Vater GmbH-Anteile geschenkt bekommen. Im Schenkungsvertrag war geregelt, dass der Vater die
Schenkungsteuer tragen sollte - was er auch tat. 2007 erhielt der Sohn weitere Anteile an der GmbH,
sollte die Schenkungsteuer dieses Mal selbst zahlen. Das Finanzamt wurde über den Vorgang
informiert, forderte jedoch weder eine Schenkungsteuererklärung an noch setzte es Steuern fest.
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Kurz danach forderte der Vater die verschenkten Anteile wegen "groben Undanks" zurück. Der Streit
wurde erst 2009 durch einen schiedsgerichtlichen Vergleich beendet. Der Sohn erhielt eine
Gewinnausschüttung und gab die GmbH-Anteile wieder zurück, worüber der Vater das Finanzamt am
Jahresende informierte. 2013 hob das Finanzamt den Schenkungsteuerbescheid auf und erstattete dem
Vater den gezahlten Betrag. Außerdem setzte es Schenkungsteuer gegenüber dem Sohn als Nießbraucher
der Schenkungen fest.

Der Sohn sah dies anders und bekam recht vom FG. Für die Festsetzung der Schenkungsteuer gab es
nämlich keine Rechtsgrundlage:

Nach der ersten Schenkung hatte der Vater die Steuer beglichen. Rechtlich gesehen waren zwar
beide Beteiligten Steuerschuldner, doch war die Schuld des Sohnes durch die Zahlung des
Vaters erloschen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Schenkung rückgängig
gemacht, der Bescheid aufgehoben und der Betrag an den Vater erstattet wurde.  
Und was die zweite Schenkung anbelangt, war die Frist, in der das Finanzamt einen Bescheid
hätte erlassen können, bereits abgelaufen.

Daher durfte für die Schenkungen keine Steuer gegenüber dem Kläger festgesetzt werden.

Hinweis: Eine Schenkung kann nicht einfach so rückgängig gemacht werden. Der Gesetzgeber lässt
dies nur in Ausnahmefällen zu. Bevor man handelt, sollte man sich also gut überlegen, ob man eine
Schenkung wirklich vornehmen will.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2016 - 4 K 3976/15 Erb, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: alle

zum Thema: Erbschaft-/Schenkungsteuer

36.  Erbschaften vor 2010: Gleicher Steuersatz für Erben der Steuerklassen II und III

Wenn Sie erben, hängt die Höhe der Erbschaftsteuer nicht nur von der Höhe des erhaltenen
Vermögens ab, sondern auch davon, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Sie zum Erblasser
standen. Neben den Freibeträgen kennt das Erbschaftsteuerrecht hier drei Steuerklassen, von denen
die erste die günstigste ist. Für jede Klasse gilt ein eigener Steuersatz.

Im Jahr 2009 verstarb ein Mann und hinterließ sein Vermögen seinen Geschwistern und deren
Nachkommen. Damals gab es zwischen der Steuerklasse II, die für die Geschwister gilt, und der
Steuerklasse III für weiter entfernte Verwandte und Nichtverwandte keine Unterschiede in der Höhe
des Steuersatzes.

Das Finanzamt unterwarf alle Erwerbe dem Steuersatz von 30 %. Die Geschwister unter den Erben
sahen dies als verfassungswidrig an und rügten einen Verstoß gegen Artikel 3 und Artikel 6 des
Grundgesetzes, also gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Verbot einer Schlechterstellung von
Ehe und Familie. Sie wollten einen günstigeren Steuersatz für ihre Anteile an der Erbschaft erreichen.
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Das Finanzgericht Münster (FG) widersprach ihnen jedoch: Das Finanzamt hatte entsprechend dem
gültigen Gesetz gehandelt. Es lag weder ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor noch gegen den
Verbot einer Schlechterstellung von Ehe und Familie vor. Artikel 3 des Grundgesetztes sieht nämlich nicht
vor, dass die Erwerber der Steuerklasse II besser gestellt werden müssen als die der Steuerklasse III. Und
Artikel 6 besagt auch nicht, dass Familienangehörige zweiten und dritten Grades bessergestellt werden
müssen als weiter entfernte Verwandte. Das Finanzamt hatte die Erbschaftsteuer daher zu Recht gemäß
den geltenden Gesetzen in Höhe von 30 % für alle Erwerbe festgesetzt.

Hinweis: Zum 01.01.2010 hat der Gesetzgeber die Steuersätze für Erben der Steuerklasse II reduziert.
Außerdem wurde das Erbschaftsteuerrecht in den letzten Jahren mehrfach durch das
Bundesverfassungsgericht geprüft, woraus sich zahlreiche Änderungen ergaben. Die Gleichstellung von
Erwerbern der Steuerklassen II und III wurde jedoch nie verfassungsrechtlich beanstandet. Dieser
Spielraum stand dem Gesetzgeber zu.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 10.11.2016 - 3 K 1476/16 Erb, Beschw. eingelegt

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: alle

zum Thema: Erbschaft-/Schenkungsteuer

37.  Gewerbesteuer: Rentenberaterin übt weder Katalogberuf noch ähnlichen Beruf aus

Als Selbständiger erzielen Sie - abhängig von der Art Ihrer Tätigkeit - entweder Einkünfte aus
selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb. Bei einer selbständigen Tätigkeit müssen Sie keine
Gewerbesteuer zahlen - so hat es der Gesetzgeber festgelegt. Bei der Abgrenzung, ob eine Tätigkeit als
selbständig oder als gewerblich einzuordnen ist, kommt es jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten.

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hatte kürzlich zu entscheiden, welche Einkünfte eine selbständige
Rentenberaterin erzielt. Diese hatte sich nach ihrer Ausbildung und diversen abhängigen Beschäftigungen
2009 mit dem Schwerpunkt "Versorgungsausgleichsrecht" selbständig gemacht. Dem Finanzamt
gegenüber erklärte sie Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. Das Finanzamt ging jedoch von einer
gewerblichen Tätigkeit aus und setzte für ihre Einkünfte Gewerbesteuer fest. Die Beraterin klagte dagegen
- jedoch ohne Erfolg.

Das FG stützte sein Urteil auf den Umstand, dass die Klägerin weder einen "Katalogberuf" (z.B.
Rechtsanwalt, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter) noch einen den Katalogberufen "ähnlichen
Beruf" ausübte. Der Beruf des Rentenberaters ist nach Ansicht des FG nicht mit dem eines Rechtsanwalts
vergleichbar, da sich die Ausbildungen stark unterscheiden. So umfasst ein rechtswissenschaftliches
Studium mehrere Rechtsbereiche, wogegen die Klägerin auf nur einem Rechtsgebiet hochgradig
spezialisiert war. Auch mit dem Beruf eines Steuerberaters bzw. Steuerbevollmächtigten war ihre
Tätigkeit mangels fachlicher Überschneidungen nicht vergleichbar. Schließlich ließ sich die Arbeit der
Rentenberaterin auch mit keiner anderen der sonstigen selbständigen Tätigkeiten im
Einkommensteuergesetz vergleichen. Daher erzielte sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb und musste
Gewerbesteuer bezahlen.
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Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 31.08.2016 - 2 K 3950/14 G, Rev. (BFH: VIII R 26/16)

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Gewerbesteuer

38.  Grunderwerbsteuer: Keine Steuerbefreiung bei Grundstücksverkauf durch juristische Person
des Privatrechts

Angesichts der seit Jahren stetig steigenden Grunderwerbsteuersätze in vielen Bundesländern, die in
der Spitze mittlerweile bis zu 6,5 % des Grundstückskaufpreises erreicht haben, erhalten
Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung möglicher Grunderwerbsteuerbefreiungen ein immer bedeutenderes
finanzielles Gewicht.

Ein Hessischer Landkreis hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, für einen millionenschweren
Immobilienerwerb aus dem Jahr 2009 eine Grunderwerbsteuerbefreiung zu erhalten, die für juristische
Personen des öffentlichen Rechts gilt.

Hinweis: Nach dem Wortlaut des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) gilt diese Steuerbefreiung
unter anderem für den Erwerb eines Grundstücks durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts,
wenn das Grundstück aus Anlass des Übergangs von öffentlich-rechtlichen Aufgaben von der einen
juristischen Person auf die andere übergeht und nicht überwiegend einem Betrieb gewerblicher Art dient.

Der Landkreis hatte im Jahr 1992 eine gemeinnützige GmbH gegründet, an der er zu mehr als 75 %
beteiligt war; weitere Gesellschafter waren ein evangelisches Dekanat und mehrere Gemeinden. Die
GmbH war im Bereich der Asyl-, Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe tätig, bis sie schließlich im Jahr 2008
aufgelöst wurde, weil der Landkreis die Aufgaben wieder selbst übernahm. In Zusammenhang mit der
Liquidation veräußerte die GmbH ihre Unterkunftseinrichtung schließlich an den Landkreis, wofür das
Finanzamt Grunderwerbsteuer von 74.900 EUR einforderte.

Der BFH urteilte, dass diese Steuerforderung berechtigt war. Die Steuerbefreiung für juristische
Personen des öffentlichen Rechts war nach Gerichtsmeinung nicht anwendbar, weil sie keine Verkäufe
von Grundstücken durch eine juristische Person des Privatrechts erfasst.

Zwar geht aus dem Wortlaut des GrEStG nicht eindeutig hervor, welche Rechtsform der
Grundstücksverkäufer innehaben muss. Nach einer Auslegung der Vorschrift kam der BFH aber zu dem
Ergebnis, dass die Steuerbefreiung nur in Betracht kommt, wenn sowohl der Grundstücksverkäufer als
auch der Grundstückserwerber eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist - was vorliegend nicht
der Fall war. Dieses Ergebnis leitete das Gericht unter anderem aus der mehrere Jahrzehnte
zurückliegenden Entstehungsgeschichte der Befreiungsvorschrift her.

Hinweis: Im Rahmen der Auflösung der GmbH waren die Gesellschaftsanteile des evangelischen
Dekanats und der Gemeinden eingezogen worden, so dass der Landkreis im Zeitpunkt des
Grundstücksverkaufs bereits alleiniger Gesellschafter der GmbH in Liquidation gewesen war. Der BFH
erklärte jedoch, dass auch dieser Umstand keine Steuerbefreiung herleiten konnte. Denn selbst in dem
Fall, dass eine juristische Person des öffentlichen Rechts alle Anteile an einer juristischen Person des
privaten Rechts hält, wird der private Rechtsträger nicht selbst zu einer begünstigten juristischen Person
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des öffentlichen Rechts.

Quelle: BFH, Urt. v. 09.11.2016 - II R 12/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Grunderwerbsteuer

39.  Bestandskräftige Bescheide: Zur Änderung Funktion als "Strohfrau" sofort nach Erkenntnis 
beichten

Bestandskräftige Steuerbescheide muss das Finanzamt zugunsten des Steuerpflichtigen ändern, wenn
sich neue Tatsachen ergeben, die eine Reduzierung der Steuer zur Folge haben. Es darf den
Steuerpflichtigen allerdings kein grobes Verschulden daran treffen, dass die Tatsachen erst später
bekanntwerden. Als grobes Verschulden gelten Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit - beispielsweise wenn
trotz Aufforderung keine Steuererklärung abgegeben wird.

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG) hatte die Klägerin 2010 einen
Gebäudereinigungsbetrieb angemeldet. Eine Einkommensteuererklärung für das Gründungsjahr hatte sie
nicht eingereicht. Aufgrund von Auffälligkeiten bei der Umsatzsteuer wurde eine
Umsatzsteuer-Sonderprüfung angeordnet. Gegenüber der Prüferin gab die spätere Klägerin an, Schülerin
zu sein und im Betrieb lediglich Büroarbeiten zu verrichten. Die Prüfung ergab jedoch, dass sie die
Inhaberin und kaufmännische Leiterin des Betriebs war. Daher schätzte das Finanzamt die Einkünfte für
das Jahr 2010 und erließ einen Einkommen- und einen Gewerbesteuerbescheid, die der Klägerin am
19.05.2012 zugestellt wurden.

Am 20.06.2012 legte sie Einspruch ein, wurde jedoch vom Finanzamt wegen abgelaufener Frist
zurückgewiesen. Daraufhin beantragte die Klägerin eine Änderung der Bescheide aufgrund neuer
Tatsachen, da ihr erst 2013 bewusst geworden sei, dass sie im Betrieb als "Strohfrau" fungiert habe. Als
steuerliche Laiin treffe sie hieran kein grobes Verschulden. Des Weiteren führte sie an, dass ihre Mutter
die Bescheide nicht ihr, sondern ihrem Vater gegeben habe.

Diese Argumente erkannten allerdings weder das Finanzamt noch das FG an. Die Bescheide galten
als wirksam bekanntgegeben, da sie in den Briefkasten der Klägerin geworfen worden waren und man
nach den allgemeinen Gepflogenheiten davon ausgehen konnte, dass sie diese dann auch erhält. Nach
Ablauf der Einspruchsfrist am 19.06.2016 wurden die Bescheide bestandskräftig.

Sie konnten nicht mehr geändert werden, weil die Klägerin das nachträgliche Bekanntwerden der
neuen Tatsache, dass sie eine Strohfrau war, selbst verschuldet hatte. Sie hätte bereits bei der
Sonderprüfung die wirklichen Umstände offenlegen können. Kulturelle und religiöse Traditionen ändern
nichts an der Mitwirkungspflicht.

Hinweis: In einem solchen Fall sollten die Tatsachen spätestens im Einspruchsverfahren aufgeklärt
werden, da es nur wenige Korrekturmöglichkeiten gibt, wenn der Bescheid erst einmal bestandskräftig
geworden ist.
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Quelle: FG Nürnberg, Urt. v. 29.06.2016 - 5 K 1753/15, rkr.

Fundstelle: www.gesetze-bayern.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: übrige Steuerarten

40.  Anzeigepflicht gegenüber Finanzamt: Bank muss auch im Ausland verwahrte
Vermögensgegenstände offenlegen

Banken und Versicherungsunternehmen sind nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
verpflichtet, das von ihnen verwaltete Vermögen eines Erblassers gegenüber den zuständigen
Finanzämtern anzuzeigen; nach Bekanntwerden des Todesfalls haben sie hierfür in der Regel einen Monat 
Zeit.

Dass diese Anzeigepflicht nicht zwingend an den deutschen Grenzen endet, zeigt ein aktueller Fall
des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem sich ein deutsches Kreditinstitut zunächst geweigert hatte, die bei
seiner unselbständigen Zweigstelle in Österreich geführten Konten von deutschen Erblassern gegenüber
dem deutschen Fiskus offenzulegen. Gegen die Aufforderung der deutschen Steuerfahndung, die
Kontodaten rückwirkend für die letzten acht Jahre mitzuteilen, zog die Bank bis vor den BFH - jedoch
ohne Erfolg.

Die Bundesrichter legten zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, ob eine
Pflicht zur Offenbarung der Vermögensgegenstände gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, wenn im
Ausland keine vergleichbare Anzeigepflicht besteht und Kreditinstitute dort einem strafbewehrten
Bankgeheimnis unterliegen. Der EuGH verneinte diese Frage; der BFH stufte die Anzeigepflicht in der
Folge ebenfalls als unionsrechtskonform ein, soweit sie sich - wie im Urteilsfall - auf
Vermögensgegenstände bei einer unselbständigen Zweigniederlassung in einem EU-Mitgliedstaat 
erstreckt.

Hinweis: Nach Auffassung des BFH verletzt die Anzeigepflicht nicht die territoriale Souveränität des
ausländischen Staates, in dem sich die Zweigstelle befindet, so dass eine Vorlage an das
Bundesverfassungsgericht zur Klärung völkerrechtlicher Fragen nicht geboten war.

Quelle: BFH, Urt. v. 16.11.2016 - II R 29/13

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten

41.  Steuerschulden: Bei Hinterziehung durch Mitarbeiter haftet der Geschäftsführer

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Diesen Grundsatz gab es schon im römischen Recht. Im
deutschen Sprachraum wurde er zwar als Volksweisheit übernommen, im deutschen Strafrecht schützt
Unwissenheit in den meisten Fällen aber doch vor einer Strafe. Wegen einer Steuerhinterziehung kann
beispielsweise nur derjenige verurteilt werden, der vorsätzlich gehandelt hat. Allerdings schützt
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Unwissenheit nicht davor, als GmbH-Geschäftsführer wegen der Steuerhinterziehung seiner Mitarbeiter in
Haftung genommen zu werden. Dies zeigt eine Entscheidung des Finanzgerichts
Mecklenburg-Vorpommern (FG). 

In dem Verfahren hatte das Finanzamt einen alleinvertretungsberechtigten GmbH-Geschäftsführer in
Haftung genommen. Seine Mitarbeiter waren wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung bzw. leichtfertiger
Steuerverkürzung straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich belangt worden.

Obwohl der Geschäftsführer keine Kenntnis von den Steuerstraftaten seiner Mitarbeiter hatte, musste
er die Steuerschulden der GmbH bezahlen. Die Richter warfen ihm eine Pflichtverletzung vor, weil er
nicht dafür gesorgt hatte, dass die Steuern rechtzeitig und zutreffend festgesetzt wurden. Zwar muss ein
Geschäftsführer nicht sämtliche steuerlichen Angelegenheiten seiner GmbH selbst erledigen. Bei
mangelnder Sachkunde kann er sogar verpflichtet sein, die Erledigung anderen sachkundigen Personen zu
übertragen. Allerdings muss er diejenigen Personen, denen er die Erledigung der steuerlichen Pflichten
übertragen hat, laufend und sorgfältig überwachen. Dies hatte der Geschäftsführer versäumt, so dass er für
die Steuerschulden der GmbH haftete. Der Spruch müsste in diesem Fall also lauten: Unwissenheit schützt
vor Haftung nicht.

Hinweis: "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" bedeutet also nicht, dass die Beteiligten von einer
Haftung völlig verschont bleiben. Gerade bei Steuerschulden besteht - insbesondere für den
Geschäftsführer - ein erhebliches Haftungsrisiko.

Quelle: FG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 19.10.2016 - 3 K 93/13

Fundstelle: www.landesrecht-mv.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: übrige Steuerarten
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